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Checkliste – Erste Bestandsaufnahme in der Praxis

	Lfd. Nr.
	Frage
	Ja
	Nein

	1.
	Ist sichergestellt, dass die Beschäftigten vor Arbeitaufnahme über die arbeitsmedizinische Vorsorge aufgeklärt und beraten werden?
	
	Link

	2.
	Werden die Beschäftigten vor Tätigkeitsaufnahme und bei gegebener 
Veranlassung über die in Frage kommenden Maßnahmen zur 
Immunisierung unterrichtet und informiert?
	
	Link

	3.
	Ist sichergestellt, dass fachkundige Beratung durch einen Betriebsarzt oder Arbeitsmediziner gewährleistet ist?
	
	Link

	4.
	Werden für das in der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Personal die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (G 24 und G 42, evtl. 
G 37) angeboten bzw. veranlasst?
	
	Link

	5.
	Wird über Untersuchungen für Jugendliche im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes (Alter: 15 - < 18 Jahre) aufgeklärt und werden diese für die Betroffenen (z. B. Auszubildende unter 18 Jahren) veranlasst?
	
	Link

	6.
	Ist sichergestellt, dass die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen und ggf. auch die Immunisierungen durch einen Betriebsarzt oder Arbeitsmediziner durchgeführt werden?
	
	Link

	7.
	Ist in der Praxis die Organisation für die Meldung von Arbeits- und 
Wegeunfällen und von Berufskrankheiten vorhanden und sind die 
Beschäftigten hierüber unterwiesen?
	
	Link

	8.
	Werden existierende Beschäftigungsbeschränkungen bzw. -verbote 
z. B. für Jugendliche oder werdende und stillende Mütter beachtet und eingehalten und wurde hierüber aufgeklärt?
	
	Siehe PHB-Kapitel „Personal“ – „Schutzgesetze“

	9.
	Sind und werden die Beschäftigten über die namentliche Meldepflicht gemäß Infektionsschutzgesetz informiert?
	
	Link

	10.
	Führt der Zahnarzt für die arbeitsmedizinischen Pflichtuntersuchungen der Beschäftigten eine Vorsorgekartei?
	
	Link

	11.
	Hat der vom Zahnarzt ermächtigte Arbeits- oder Betriebsmediziner 
diesen, nach durchgeführten arbeitsmedizinischen Pflichtuntersuchungen der Beschäftigten, mitgeteilt, ob gegen die geplante Tätigkeit gesundheitliche Bedenken bestehen (ggf. eine Empfehlung ausgesprochen)? Hat der Zahnarzt von diesem Arbeits- oder Betriebsmediziner eine ärztliche Bescheinigung über die Untersuchungsergebnisse der Pflichtuntersuchungen erhalten? Werden diese 
ärztlichen Bescheinigungen in der Vorsorgekartei der Beschäftigten in der Zahnarztpraxis aufbewahrt?
	
	Link
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Zusammenfassung – Kurzinformation der Inhalte
	Erstellung einer 
Gefährdungsbeurteilung nach 
§ 8 BioStoffV und 
§ 6 GefStoffV
§ 5 und 6 ArbSchG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 ArbMedVV
	Die Gefährdungsbeurteilung stellt das zentrale Element aller Arbeitsschutzmaßnahmen in einer Zahnarztpraxis dar, hieraus werden Schutzmaßnahmen (z. B. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bzw. Immunisierung) abgeleitet und regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft.

Der Zahnarzt darf die Gefährdungsbeurteilung nur selbst durchführen, wenn er die entsprechende Fachkunde hierfür besitzt oder erworben hat (z. B. über die Teilnahme am BuS-Kammermodell). Ansonsten hat er sich bei der Gefährdungsbeurteilung fachkundig durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt beraten zu lassen.

Die Gefährdungsbeurteilung muss kontinuierlich alle 3 Jahre fortgeschrieben und aktualisiert werden, insbesondere bei einer Änderung der Gegebenheiten in der Praxis (z. B. neues Personal, neue Räumlichkeiten, neue Gerätschaften, neue Arbeitsverfahren, … etc.) oder der Rechtslage.

In der zahnärztlichen Praxis sind nach §§ 4 und 5 ArbMedVV folgende 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen relevant:

1.) Pflichtuntersuchung nach § 4 ArbMedVV in Verbindung mit dem 
Anhang Teil 1 und 2 (G 42 „Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“ 
und G 24 „Hauterkrankungen“),
2.) Angebotsuntersuchung nach § 5 ArbMedVV in Verbindung mit dem 
Anhang Teil 1 (G 24 „Hauterkrankungen“) und
3.) ggf. Untersuchung nach § 5 ArbMedVV in Verbindung mit dem 
Anhang Teil 4 (G 37 „Tätigkeiten an Bildschirmgeräten“).


	Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter​suchungen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung
(§ 4 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang Teil 2)
Erstuntersuchung

erste Nach​untersuchung

folgende Nach​untersuchungen

fakultative Nach​untersuchungen
	· Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen.
· Tätigkeitsausübung nur nach durchgeführter Pflichtuntersuchung.
· Betrifft alle Mitarbeiter/innen, die an der Patientenbehandlung teilnehmen oder mit infektiösen Materialien in Kontakt kommen können, insbesonde​re Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA), Zahnmedi​zinische Fachas​sistentin (ZMF), Dentalhygienikerin (DH), Assistenzzahnärzte, Labor- und Reinigungspersonal, Zahntechniker/innen.
· Es werden nach ArbMedVV unterschieden: Erstuntersuchung, Nachuntersuchungen und nachgehende Untersuchungen.
· Pflichtuntersuchungen müssen als Erstuntersuchung und als Nachuntersuchungen in regelmäßigen Abständen veranlasst werden.
· Am Ende einer Tätigkeit, bei der eine Pflichtuntersuchung zu veranlassen war, hat der Praxisinhaber eine Nachuntersuchung anzubieten.
· Arbeitsmedizinische Beratung für die Mitarbeiter; Integration der Beratung in die Unterweisung der Mitarbeiter.
· Unterrichtung und Unterweisung der Mitarbeiter:

- Hinweis auf Pflichtuntersuchung

- Beteiligung von fachkundigen Ärzten

· Ausführliche Aufzählung der erforderlichen arbeitsmedizinischen Maßnahmen: 


- Beurteilung der Biostoffe und Tätigkeiten einschließlich der 

  Empfehlung von Maßnahmen (BioStoffV)

- Aufklärung und Beratung der Mitarbeiter


- Spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen


- Empfehlung zur Überprüfung von Arbeitsplätze
· nach G 42 (arbeitsmedizinischer Grundsatz für Tätigkeiten mit Infektions​gefährdung) - allgemeiner und spezieller Teil
· durch einen Facharzt für Arbeitsmedizin oder einen Arzt mit Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ (Betriebsarztsuche in Baden-Württemberg)
· vor Aufnahme einer gefährdenden Tätigkeit (nicht länger als 12 Wochen davor)
· Führung einer Gesundheitskartei
· Aufbewahrung der ärztlichen Bescheinigungen
· Terminliste aller Untersuchungen aller Mitarbeiter/innen


· nach 12 Monaten
· im Abstand von 12 – 36 Monaten
· abweichende Nachuntersuchungstermine können von dem untersuchen​​den Arzt festgelegt werden
· nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Angebot)

· bei Infektionsverdacht
· bei vermutetem Zusammenhang Erkrankung/Arbeitsplatz
· falls bei einer Erkrankung oder gesundheitlicher Beeinträchtigung eine vorzeitige Nachuntersuchung angezeigt ist
· Bei Neueinstellungen: Bescheinigung der Mitarbeiter/innen, die an der Patientenbehandlung teilnehmen, der G 42 und ggf. der G 24.


	Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter​suchungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen „Hauterkrankungen“ (§ 4 und 5 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang Teil 1)

	· Veranlassung und Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen.

· Definition: Feuchtarbeit umfasst gemäß TRGS 401 und 531 Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit, d. h.

· regelmäßig mehr als 2 Stunden mit ihren Händen im feuchten Milieu ausführen oder

· einen entsprechenden Zeitraum feuchtigkeitsdichte Schutzhandschuhe tragen oder

· häufig bzw. intensiv ihre Hände reinigen bzw. desinfizieren müssen.

· Pflicht bei: Feuchtarbeiten von regelmäßig mehr als 4 Stunden oder 
mehr je Tag und bei Tätigkeiten mit Benutzung von Naturgummilatexhandschuhen mit mehr als 30 Mikrogramm Protein je Gramm im Handschuhmaterial ist die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung „Hauterkrankungen“ (G 24) für die Mitarbeiter/innen zu veranlassen (Pflichtuntersuchung).
· Durchführung der Pflichtuntersuchung als Tätigkeitsvoraussetzung.

· Angebot bei: Feuchtarbeit von regelmäßig mehr als 2 Stunden je Tag ist die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung „Hauterkrankungen“ 
(G 24) für die Mitarbeiter/innen anzubieten (Angebotsuntersuchung).
· Hinweis: Zeiten der Arbeiten im feuchten Milieu und Zeiten des Tragens von flüssigkeitsdichten Handschuhen sind zu addieren!



	Immunisierungs​möglichkeiten


	· Aufklärung der Beschäftigten über Immunisierungsmöglichkeiten.
· Bei Kontakt mit impfpräventablen biologischen Arbeitsstoffen (z. B. Hepatitis-B-Viren), hat der Praxisinhaber zu veranlassen, dass im Rahmen der Pflichtuntersuchung nach entsprechender ärztlicher Beratung ein Impfangebot unterbreitet wird.

· Dokumentation der Annahme bzw. Ablehnung der angebotenen Impfung.
· Die Ablehnung des Impfangebotes begründet nicht die Aussprache 
gesundheitlicher Bedenken gegen die Ausübung einer Tätigkeit.
· Die Kosten der Impfung trägt grundsätzlich der Arbeitgeber, d. h. der Zahnarzt. Sollte eine einzelne Krankenkasse der Mitarbeiterin die Kosten der Schutzimpfung übernehmen, kann der Zahnarzt die Mitarbeiterin beim Hausarzt immunisieren lassen. 
· Nach Grundimmunisierung serologische Kontrolle des AK-Titers.
· Auffrischimpfungen je nach Höhe des AK-Titers (siehe Impfempfehlungen der STIKO).


	Bildschirmarbeit

(§ 5 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang Teil 4)


	· Aufklärung über und Angebot der G 37-Untersuchung (arbeits-medizinischer Grundsatz für die Bildsschirmtätigkeit) wenn: Beschäftigte, die gewöhnlich das Bildschirmgerät mehrmals arbeitstäglich in ununterbrochenen Zeitabschnitten benutzen. Unterbrechungen können dabei auch administrative Tätigkeiten, wie z. B. Terminvergabe an Patienten, das Kümmern um Lieferanten sein. Empfohlener Orientierungswert für diese ununterbrochenen Zeitabschnitte ist mindestens 1 Stunde. In der Zahnarztpraxis können hiervon z. B. folgende Beschäftigte betroffen sein: Praxismanager/-in und Verwaltungsmitarbeiter/-in.
· Abstände der Nachuntersuchungen richten sich nach dem Alter.


	Arbeits- und Wegeunfälle
Verdacht einer 
Berufskrankheit
	· Beträgt die Arbeitsunfähigkeit mehr als 3 Tage, bedarf es einer Meldung an die BGW sowie an das zuständige Landratsamt als Arbeitsschutz-Behörde.
· Meldung an die/den Betriebsärztin/Betriebsarzt wird empfohlen.
· Meldung an die BGW oder an den staatlichen Gewerbearzt im 
Regierungspräsidium Stuttgart


	Untersuchungen nach dem 
JArbSchG
Erstuntersuchung

erste Nach​untersuchung

weitere Nach​untersuchungen

fakultative Nach​untersuchungen


	· vor Aufnahme der Beschäftigung bei jedem Arzt
· nicht länger als 14 Monate zurückliegend

· Kosten der Untersuchung trägt das Land

· Aufbewahrung der ärztlichen Bescheinigung

· 1 Jahr nach Aufnahme der Beschäftigung

· nicht länger als 3 Monate zurückliegend

· nach Ablauf jedes weiteren Beschäftigungsjahres bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres

· auf Anordnung eines Arztes

	Beschäftigungs​beschränkungen

nach dem
JArbSchG
nach dem

MuSchG
Meldepflichtige

Erkrankung
nach dem IfSG

	· bei Gefährdungsvermerk in der ärztlichen Bescheinigung

· werdende oder stillende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie gesundheitsgefährdenden Stoffen, Strahlen, 
Gasen, Dämpfen ausgesetzt sind oder bei denen Berufskrankheiten 
entstehen können

· Isolierung der Erkrankten

· Meldung an das zuständige Gesundheitsamt


	Geltungsbereich und Inhalt 
von Vorschriften

	2.


Arbeitnehmer/in, die Tätigkeiten in „gefährdeten Bereichen“ durchführen, sind arbeitsmedizinisch zu untersuchen. In der Zahnarztpraxis besteht Infektionsgefahr durch Patientenkontakt - Untersuchung nach G 42 (arbeitsmedizinischer Grundsatz für Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung) und durch das dauerhafte Tragen von Schutzhandschuhen bzw. das Arbeiten in feuchtem Milieu (Feuchtarbeit) – Untersuchung nach G 24 (arbeitsmedizinischer Grundsatz „Hauterkrankungen“). Außerdem wird von einigen Mitarbeitern Bildschirmarbeit am Computer geleistet, so dass eine Untersuchung nach G 37 (arbeitsmedizinischer Grundsatz „Bildschirmarbeitsplätze“) erforderlich werden kann.
Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Die namentliche Meldepflicht erstreckt sich auf 15 Erkrankungen, zu denen jetzt auch Masern zählt, außerdem auf Gastroenteritiserkrankungen, wenn sie im Lebensmittelbereich oder als Häufungen (mehr als 2) auftreten. Der Katalog der meldepflichtigen Labornachweise ist erweitert worden. Krank​heits- und Erregermeldungen gelangen auf den speziellen Meldebögen von den behandelnden Zahn​ärztinnen/Zahnärzten zum Gesundheitsamt des Wohnortes des Patienten.

Ein Muster für einen Meldeformular für meldepflichtige Krankheiten gem. §§ 6, 8, 9 IfSG 

finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, „Formulare“, 
im Kapitel „Hygiene“.



Die Meldebögen für die nichtnamentlichen Meldungen gem. § 7 Abs. 3 IfSG an das RKI sind dort unter der Telefon-Nr. (0 30) 45 47 - 34 24 oder unter der Fax-Nr. (0 30) 45 47 - 35 66 zu bestellen und werden kostenfrei zugestellt. 

Gem. § 16 IfSG ist die zuständige Behörde (nach § 5 der Hygieneverordnung ist dies in Baden Württemberg das Gesundheitsamt sowie die Ortspolizeibehörde) verpflichtet, die zur Gefahrenabwehr notwendigen Maß​nahmen zu treffen, wenn Tatsachen vorliegen, die zum Auftreten übertragbarer Krankheiten führen können oder wenn anzunehmen ist, dass solche Tatsachen vorliegen.

Das IfSG beinhaltet auch Rechte und Pflichten der betroffenen Personen. So ist z. B. beim Auftreten bestimmter Krankheiten oder einem entsprechenden Verdacht eine Absonderung der betreffenden Person vorzunehmen. Zeigt sich der Betreffende hinsichtlich der Absonderungsmaßnahme unein​sichtig, so kann auch eine Zwangsisolierung angeordnet werden. Kranken, Krankheits- und An​steckungsverdächtigen sowie Ausscheiden oder Ausscheidungsverdächtigen kann die Ausübung be​stimmter Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagt werden. Dieser Personenkreis kann zudem einer Beobachtung unterworfen werden.

Personen, die gemäß §§ 31 oder 42 IfSG einem Berufsausübungsverbot unterliegen oder als Ansteckungsverdächtige abgesondert werden, erhalten für ihren Verdienstausfall eine Entschädigung in Geld gem. § 56 IfSG. Für die Dauer der ersten 6 Wochen des Ausfalls hat die/der Arbeitgeber/in die Entschädigung auszubezahlen, die ihr/ihm jedoch auf (formlosen) Antrag bei der zuständigen Behörde er​stattet wird.

Bei bestimmten, im Gesetz genannten, übertragbaren Krankheiten besteht eine gesetzliche Melde​pflicht. Die Meldepflicht unterscheidet sich dabei je nach Krankheitsart nach Krankheitsverdacht, Er​krankung, Tod und Ausscheidung von Krankheitserregern.

Der Meldepflicht unterliegt z. B. der behandelnde/n oder sonst hinzugezogene/n Ärztin/Arzt. Die Meldung ist unverzüglich an das für den Betroffenen zuständige Gesundheitsamt zu richten. 
Eine für die zahnärztliche Praxis relevante Regelung ist in § 36 Abs. 2 IfSG enthalten und betrifft die infektionshygienische Überwachung durch die Gesundheitsämter. Aufgrund dieser Regelung, die mit In-Kraft-Treten des IfSG seit dem 01.01.2001 gilt, kann es in Zahnarztpraxen zu Hygienebegehungen durch die Gesundheitsämter kommen. Bei § 36 Abs. 2 IfSG handelt es sich im Gegensatz zur Vorschrift des § 36 Abs. 1 IfSG um eine „Kann-Vorschrift“, mit der Folge, dass Zahnarztpraxen grundsätzlich nur überwacht werden, wenn bestimmte Anhaltspunkte für infektionshygienische Missstände vorliegen.
Bei Zahnarztpraxen handelt es sich nicht um „Einrichtungen für ambulantes Operieren“. Zahnarzt​praxen sind in § 36 Abs. 2 IfSG ausdrücklich erwähnt. Sie sind der Kategorie von Praxen zugeordnet, in denen invasive Eingriffe vorgenommen werden (zahnärztlich/chirurgische–oralchirurgische), keine ambulanten Operationen.
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
Allgemeines

Das Ziel arbeitsmedizinischer Vorsorge ist die Früherkennung und Verhütung arbeitsbedingter Erkrankungen. Sie ist ein Schlüssel zum Erhalt der individuellen Beschäftigungsfähigkeit. Arbeitsmedizinische Vorsorge dient auch der individuellen Aufklärung und Beratung der Beschäftigten in einer Zahnarztpraxis.
Die Mittel der arbeitsmedizinischen Vorsorge stellen sich wie folgt dar:

· Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Aufklärung und Beratung der Beschäftigten über die mit bestimmten Tätigkeiten verbundenen Gesundheitsgefährdungen,

· die Erfassung und Bewertung der Untersuchungsergebnisse und

· daraus folgende arbeitsmedizinisch begründete Vorschläge an den Praxisinhaber für Schutzmaßnahmen.

Im Zuge der Deregulierung und Rechtsvereinfachung fasst die am 24.12.2008 in Kraft getretene Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge die bislang in verschiedenen fachspezifischen Rechtsvorschriften, wie z. B. in der Biostoffverordnung, Gefahrstoffverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung, verankerten Regelungen zu den Untersuchungsanlässen der arbeitsmedizinischen Vorsorge zusammen.

Geltungsbereich 
Die Verordnung gilt für die arbeitsmedizinische Vorsorge in allen Tätigkeitsbereichen, d. h. auch in der Zahnarztpraxis.
Untersuchungsarten
Die arbeitsmedizinische Vorsorge umfasst folgende Untersuchungen:
· Pflichtuntersuchungen, diese sind bei bestimmten gefährdenden Tätigkeiten zu veranlassen 

· Angebotsuntersuchungen, diese sind bei bestimmten gefährdenden Tätigkeiten anzubieten

· Wunschuntersuchungen

Entsprechend dem Zeitpunkt der Durchführung der Untersuchungen wird zwischen:

· Erstuntersuchung vor Aufnahme einer bestimmten Tätigkeit,

· Nachuntersuchungen während einer bestimmten Tätigkeit oder anlässlich ihrer Beendigung und 

· nachgehenden Untersuchungen, nach Beendigung bestimmter Tätigkeiten, bei denen nach längeren Latenzzeiten Gesundheitsstörungen auftreten können,

unterschieden.

Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz hat der Praxisinhaber für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen. Hierzu können auch weitere Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge gehören. Die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sollen während der Arbeitszeit stattfinden.
Pflichtuntersuchungen in der Zahnarztpraxis

· Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Feuchtarbeit (= z. B. das Tragen von Schutzhandschuhen) von regelmäßig vier Stunden oder mehr je Tag und/oder Tätigkeiten mit Benutzung von Naturgummilatexhandschuhen mit mehr als 30 Mikrogramm Protein je Gramm im Handschuhmaterial (§ 4 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang Teil 1 Abs. 1 Nr. 2a und 2f).

· Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen, wie z. B. Hepatitis-B-Viren oder Hepatitis-C-Viren, durch die zahnmedizinische Behandlung und Versorgung von Patienten; insbesondere bei Tätigkeiten mit erhöhter Verletzungsgefahr (Instrumente, Spritzensysteme) oder Gefahr von Verspritzen und Aerosolbildung von Körperflüssigkeiten (§ 4 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang Teil 2 Abs. 1 Nr. 2).
Pflichtuntersuchungen müssen als Erstuntersuchung und als Nachuntersuchungen in regelmäßigen Abständen veranlasst werden. 
Wurden im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung derartige Tätigkeiten in der Zahnarztpraxis ermittelt, hat der Praxisinhaber für die hiervon betroffenen Beschäftigten die Pflichtuntersuchungen nach dem berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen G 42 („Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“) und G 24 („Hauterkrankungen“) zu veranlassen. 

Die Durchführung dieser Pflichtuntersuchungen ist Tätigkeitsvoraussetzung (ärztliche Bescheinigung auf gesundheitliche Unbedenklichkeit).
Bei Tätigkeiten mit impfpräventablen biologischen Arbeitsstoffen (z. B. Hepatitis-B-Viren) hat der Praxisinhaber im Rahmen der Pflichtuntersuchung nach entsprechender ärztlicher Beratung ein Impfangebot zu unterbreiten.

Angebotsuntersuchungen in der Zahnarztpraxis

· Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Feuchtarbeit (= z. B. das Tragen von Schutzhandschuhen) von regelmäßig mehr als zwei Stunden je Tag und/oder Tätigkeiten mit Benutzung von Naturgummilatexhandschuhen mit mehr als 30 Mikrogramm Protein je Gramm im Handschuhmaterial 
(§ 5 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang Teil 1 Abs. 2 Nr. 2e).
· Tätigkeiten mit Bildschirmgeräten von ggf. reinen Verwaltungsmitarbeiter/innen oder Praxismanager/innen (§ 5 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang Teil 4 Abs. 2 Nr. 1).
Angebotsuntersuchungen müssen als Erstuntersuchung und als Nachuntersuchungen in regelmäßigen Abständen angeboten werden. Schlägt eine Mitarbeiterin ein Angebot aus, hat der Praxisinhaber das Angebot weiterhin regelmäßig zu unterbreiten (Dokumentation). 
Erhält der Praxisinhaber Kenntnis einer tätigkeitsbedingten Erkrankung, so hat er unverzüglich eine arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten.

Ermächtigte Ärzte

Für die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge hat der Praxisinhaber eine/einen Ärztin/Arzt zu beauftragen, die/der berechtigt ist, die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ zu führen. 

Dem Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner sind alle erforderlichen Auskünfte über die Arbeitsplatzverhältnisse, insbesondere über den Anlass der jeweiligen Untersuchung und die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung, zu erteilen und die Begehung des Arbeitsplatzes zu ermöglichen. Ggf. ist der Einblick in die Vorsorgekartei zu gewähren. 

Aufgaben der ermächtigten Ärzte

Vor der Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen muss der Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner sich die notwendigen Kenntnisse über die Arbeitsplatzverhältnisse verschaffen und die zu untersuchende Mitarbeiterin über die Untersuchungsinhalte und den Untersuchungszweck aufklären.
Das Untersuchungsergebnis wird vom Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner schriftlich festgehalten, die untersuchte Mitarbeiterin hierüber beraten und ihr eine Bescheinigung ausgestellt. Die ärztliche Bescheinigung enthält Angaben über den Untersuchungsanlass und den Tag der Untersuchung sowie die ärztliche Beurteilung, ob und inwieweit bei Ausübung einer bestimmten Tätigkeit gesundheitliche Bedenken bestehen. Der Praxisinhaber erhält nur eine Kopie der Bescheinigung bei einer durchgeführten Pflichtuntersuchung.
Der Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner führt eine Auswertung der Untersuchungsergebnisse durch und schlägt ggf. hieraus dem Praxisinhaber andere bzw. weitergehende Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten in der Zahnarztpraxis vor. Der Praxisinhaber hat hierauf die Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen und ggf. unverzüglich die erforderlichen zusätzlichen Schutzmaßnahmen zu treffen.

Eine Übersicht über die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in einer Zahnarztpraxis finden Sie im Merkblatt „Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in der Zahnarztpraxis“.

Das Merkblatt „Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in der Zahnarztpraxis“ finden 
Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, „Merkblätter“, unter der Rubrik „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.





Beachte:

Jeder Zahnarzt ist für die fristgerechte arbeitsmedizinische Vorsorge und Dokumentation selbst verantwortlich, wenn mit dem Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner keine anders lautende Regelung getroffen ist. 

Das Merkblatt „Betriebsarztsuche in Baden-Württemberg“ stellt für Sie eine Hilfestellung bei der Suche nach betriebsärztlicher Praxisbetreuung dar. 

Das Merkblatt „Betriebsarztsuche in Baden-Württemberg“ finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, „Merkblätter“, 
unter der Rubrik „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.





Vorsorgekartei/Ärztliche Bescheinigung

Der Praxisinhaber muss über die Pflichtuntersuchungen eine Vorsorgekartei mit Angaben über Anlass, Tag und Ergebnis jeder Untersuchung führen (ärztliche Bescheinigungen). Die Angaben sind bis zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses am besten in der Personalakte aufzubewahren. Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses händigt der Praxisinhaber der betroffenen Mitarbeiterin eine Kopie ihrer Unterlagen aus. Der zuständigen Behörde ist auf Anordnung Einblick in die Vorsorgekartei zu gewähren.

Das Untersuchungsergebnis wird vom Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner schriftlich festgehalten, die untersuchte Mitarbeiterin hierüber beraten und ihr eine Bescheinigung ausgestellt. Die ärztliche Bescheinigung enthält Angaben über den Untersuchungsanlass und den Tag der Untersuchung sowie die ärztliche Beurteilung, ob und inwieweit bei Ausübung einer bestimmten Tätigkeit gesundheitliche Bedenken bestehen. Der Praxisinhaber erhält nur eine Kopie der Bescheinigung bei einer durchgeführten Pflichtuntersuchung.
Ein Muster für eine Vorsorgekartei finden Sie im PRAXIS-Handbuch 
„Qualitätssicherung – Anhang“, 
„Formulare“ unter „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.



Unterweisung der Beschäftigten

Inhaltlich gilt es, die Beschäftigten über Pflicht- und Angebotsuntersuchungen zu unterrichten sowie auf besondere Gefährdungen beispielsweise bei dauernd verminderter Immunabwehr hinzuweisen. Diese arbeitsmedizinische Beratung im Rahmen der Unterweisung soll im wesentlichen erreichen, dass sich verbesserte Kenntnisse der Beschäftigten über mögliche Gesundheitsrisiken im Rahmen der Tätigkeiten verbreiten und eine verstärkte eigenverantwortliche Wahrnehmung der Angebotsuntersuchungen erfolgt. 

Die Beteiligung des Facharztes für Arbeitsmedizin/Betriebsmedizin bei der Unterrichtung ist erforderlich, aber muss nicht zwingend von ihm persönlich durchgeführt werden, wenn die richtige und umfassende Übermittlung der Sachinhalte auch anderweitig sichergestellt ist.
· Einführung einer arbeitsmedizinischen Beratung für alle Beschäftigten 

· Begrenzung des Aufwandes durch Integration in die Unterweisung 

· Hinweis auf Angebots- und Pflichtuntersuchungen 

· Beteiligung von fachkundigen Ärzten; nimmt die Praxis am BuS-Kammermodell teil, sollten die Beschäftigten den im BuS-Handbuch enthaltenen „Persönlichen Fragebogen für die Beschäftigten“ regelmäßig ausfüllen und zur betriebsärztlichen Auswertung abschicken.

Ein Muster für eine Unterweisungserklärung finden Sie im 
PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ unter „Unterweisungen“.
Immunisierung

Bei Kontakt mit impfpräventablen biologischen Arbeitsstoffen (z. B. Hepatitis-B-Viren), hat der Praxisinhaber zu veranlassen, dass im Rahmen der Pflichtuntersuchung nach entsprechender ärztlicher Beratung ein Impfangebot unterbreitet wird.

Aus forensischen Gründen sollte die Annahme oder Ablehnung eines Impfangebotes durch den Mitarbeiter mit der jederzeitigen Möglichkeit, es doch noch anzunehmen, schriftlich fixiert werden und in die Personalakten aufgenommen werden. Diese Mitarbeiterunterweisungen sollte den Hinweis enthalten, dass trotz Ablehnung des Angebotes die Immunisierung jederzeit zu bekommen ist. Die Unterweisung sollte unter Zuhilfenahme des Merkblattes der BGW M612/613 „Risiko Virusinfektion - Übertragungsweg Blut“ erfolgen.

Ein Muster für eine Mitarbeiterunterrichtung über die „Immunisierungsmöglichkeit“ 

finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, „Formulare“, unter 
der Rubrik „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.

Bei eventuellen Impfschäden entschädigt die Berufsgenossenschaft wie bei einem Arbeitsunfall. Aber auch bei Ablehnung einer angebotenen Impfung besteht bei der Berufsgenossenschaft Versicherungs​schutz für den Fall einer Hepatitis-B-Infektion.

Die komplette Grundimmunisierung besteht aus drei Injektionen des Impfstoffes. Etwa 4 bis 6 Wochen nach Abschluss der Impfserie kann und sollte eine serologische Kontrolle des Impferfolges stattfinden.

Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz G 42 „Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“, 
Anhang Teil 2 ArbMedVV
Allgemeines

Durch § 14 SGB VII hat sich das Recht der gesetzlichen Unfallversicherung geändert, die Zuständig​keit der Unfallversicherung ist auf die Abwehr von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren ausgedehnt worden. Es verfügen jetzt die Berufsgenossenschaften im Vorfeld möglicher Berufskrankheiten über einen erweiterten Auftrag zur Prävention. Während früher der Schwerpunkt in der gesetzlichen Festlegung technischer Maßnahmen und deren Kontrolle bestand, haben sich seither die Ansichten zum Gesundheits- und Arbeitsschutz gewandelt. Dies hat seinen Ausdruck im G 42, dem arbeitsmedizinischen Grundsatz für „Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“ (der in den berufsgenossenschaftlichen Informationen BGI 504-42 niedergelegt ist) gefunden, der einem Standard mit Empfehlungscharakter gleichkommt. Es soll dem Facharzt für Arbeitsmedizin oder Arzt mit der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ im Rahmen seiner gesetzgeberischen Verpflichtung (§ 6 ArbMedVV) geholfen werden, die arbeitsmedizinische Vorsorge zu verbessern.
Inhaltlich steht der G 42 in Einklang mit der ArbMedVV und der Biostoffverordnung und verweist auf das Infektionsschutzgesetz. Er entspricht dem im Sozialgesetzbuch (§ 14 SGB VII) geforderten Präventionsauftrag der Berufsgenossenschaften und wird sich zu einer natio​nalen Regel in der Arbeitsmedizin entwickeln. Seine Weiterentwicklung wird sich vor allem an den Veränderungen im Infektionsgeschehen und der Verfügbarkeit neuer Impfstoffe orientieren. 

Die ArbMedVV schreibt für bestimmte Fälle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen verbindlich vor. Sie gelten für alle Infektionserreger der Risikogruppe 4, außerdem für bestimmte (nicht gezielte) Tätigkeiten mit den in der Tabelle des Anhang Teil 2 Abs. 1 ArbMedVV genannten biologischen Arbeitsstoffen (in der Zahnarztpraxis z. B. HBV oder HCV). Soweit die übertragbaren Krankheiten impfpräventabel sind (z. B. bei Hepatitis B), hat der Praxisinhaber den Beschäftigten im Rahmen der Pflichtuntersuchung eine für sie kostenlose Schutzimpfung anzubieten (Anhang Teil 2 Abs. 1 Nr. 2 ArbMedVV). 
Der Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner ist neben der Beratung des Beschäftigten auch zur schriftlichen Befundung des Untersuchungsergebnisses verpflichtet (§ 6 Abs. 3 ArbMedVV), worüber dem Arbeitnehmer als Mitteilung eine Bescheinigung auszustellen wäre. Der Praxisinhaber erhält nur im Falle einer Pflichtuntersuchung eine Kopie der Bescheinigung zur Archivierung in einer Vorsorgekartei.
Die Untersuchungen sind vor Aufnahme der Tätigkeit, nach 12 Monaten und in Abständen von 36 Monaten (Regelabstand) durchzuführen. Bei ärztlich festgestellten gesundheitlichen Bedenken können ggf. die Abstände verkürzt werden. 
Am Ende einer Tätigkeit, bei der eine Pflichtuntersuchung zu veranlassen war, hat der Praxisinhaber eine Nachuntersuchung anzubieten (Anhang Teil 2 Abs. 2 Nr. 3 ArbMedVV). Für den Beschäftigten besteht die Möglichkeit einer Untersuchung auf eigenen Wunsch, wenn die Beeinträchtigung der Gesundheit im Zusammenhang mit seiner Arbeit steht (§ 11 ArbSchG).

§ 5 Abs.1 ArbSchG und §§ 5-8 BioStoffV verpflichten die Arbeitgeber, eine Gefährdungsbeurteilung der (speziellen) arbeitsmedizinischen Vorsorge voranzustellen. Deshalb werden die Erreger nach ihrem Gefährlichkeitsgrad in Risikogruppen (§§ 3,4 BioStoffV) eingestuft.
Fakultativ können Untersuchungen z. B. nach Verletzungen oder bei Infektionsverdacht notwendig werden. Der ermächtigte Arzt teilt dem Praxisinhaber mit, ob gegen die geplante Beschäftigung gesundheitliche Bedenken bestehen und spricht gegebenenfalls Empfehlungen aus; der Praxisinhaber erhält für Pflichtuntersuchungen eine „ärztliche Bescheinigung“ über das Untersuchungsergebnis. Die Untersuchungsbefunde werden jedoch ausschließlich der untersuchten Mitarbeiterin mitgeteilt.
Für jede Pflichtuntersuchung hat der Praxisinhaber eine Vorsorgekartei mit Angaben über Anlass, Tag und Ergebnis jeder Untersuchung zu führen und die ärztlichen Bescheinigungen in dieser bis zu dessen Ausscheiden aus der Praxis aufzubewahren. 
Arbeitnehmer, die der Untersuchungspflicht unterliegen, dürfen von dem Arbeitgeber mit ent​sprechenden Arbeiten nur betraut werden, wenn für sie eine Eignungsbescheinigung eines Facharztes für Arbeitsmedizin/Betriebsarzt vorliegt, aus der hervorgeht, dass keine Bedenken gegen die geplante Beschäftigung bestehen. Weigert sich der Arbeitnehmer, an der Untersuchung teilzunehmen, darf er nicht mit Arbei​ten, die einer Infektionsgefährdung unterliegen, beschäftigt werden.
Insoweit ist auch der Arbeitnehmer verpflichtet, an der G 42-Untersuchung teilzunehmen, will er bei einem Zahnarzt mit entsprechend belastenden Tätigkeiten beschäftigt werden. Es ist ratsam, ihm dies vor Arbeitsantritt durch Unterweisung und Übergabe des Aufforderungsschreiben zur G 42-Untersuchung mitzuteilen, oder sogar die Teilnahmepflicht an den G 42-Untersuchungen im Arbeits​vertrag zu vermerken.

Die ärztliche Untersuchung von Jugendlichen nach §§ 32 ff JArbSchG ersetzt nicht die Arbeits​medizinische Vorsorgeuntersuchung nach der ArbMedVV und BGV A 4.
Erstuntersuchung gemäß berufsgenossenschaftlichem Grundsatz G 42
Vor Aufnahme der Tätigkeit muss in einer Erstuntersuchung geklärt werden, ob gegen die geplante Tätigkeit gesundheitliche Bedenken bestehen. Sie darf nicht länger als 12 Wochen zurückliegen. Die Untersuchung muss die von der Tätigkeit ausgehenden Belastungen und Gefährdungen berück​sichtigen und darf nur von Fachärzten für Arbeitsmedizin/Betriebsmedizinern durchführt werden (§ 8 BGV A 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 ArbMedVV). 
Die Fachärzte für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner müssen vor Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen die notwendigen Kenntnisse über die Arbeitsplatzverhältnisse verschaffen und die untersuchende Mitarbeiterin über die Untersuchungsinhalte und den Untersuchungszweck aufklären (§ 6 Abs. 1 ArbMedVV).

Der G 42 empfiehlt bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge ein standardisiertes Vorgehen. Bisherige Strukturen waren zu ändern, weil sich aus der Vielzahl von aufgenommenen Infektionen/Infektions​krankheiten und deren ätiologischer Artenvielfalt Unübersichtlichkeit ergeben hätte. Diese Überlegun​gen führten zu seiner Gliederung in „Elementarteil“ und „Spezieller Teil“.

Der Elementarteil beinhaltet eine allgemeine- und arbeitspatzbezogene Anamnese sowie eine körperliche Untersuchung im Hinblick auf die Tätigkeit. Die klinisch chemische Untersuchung erstreckt sich auf Urinstatus, Blutbild, BSG, Gamma-GT, SGPT, und Blutzuckerbestimmung. 
Der spezielle Teil widmet sich bestimmten Erregern. Obligatorisch ist die serologische Untersuchung auf HBV (Hepatitis B Virus) und HCV (Hepatitis C Virus).
Bei besonderen betrieblichen oder individuell begründeten Bedingungen können jedoch spezielle Untersuchungen auf andere Infektionen/Infektionserkrankungen notwendig werden. Es empfiehlt sich daher, dass der Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner nur die obligaten serologischen Untersuchungen (HBV, HCV) macht und bei Bedarf weitere Maßnahmen (z. B. HIV-Serologie auf Wunsch, Impfungen gegen Röteln, Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis, Grippe usw.) in Absprache vom Hausarzt veranlasst werden.
1. Infektionsgefährdung durch Hepatitis 

Hier ist für den zahnärztlichen Bereich die die Untersuchung auf HBV sowie HCV von Bedeutung. Dies trifft auch auf Zahntechniker/innen zu, wenn gängige Vorsichtsmaßnahmen unbeachtet bleiben. 

Die/der Arbeitgeber/in ist zum Angebot der Hepatitis-B-Immunisierung und der Übernahme der ggf. entstehenden Kosten verpflichtet. Sollte eine einzelne Krankenkasse der Mitarbeiterin die Kosten der Schutzimpfung übernehmen, kann der Zahnarzt die Mitarbeiterin beim Hausarzt immunisieren lassen.
2. Infektionsgefährdung durch HIV

Für Beschäftigte im Gesundheitswesen besteht normalerweise kaum das Risiko einer HIV-Infektion, wenn einschlägige Hygienevorschriften beachtet werden.

Der HIV-Antikörpertest ist nicht Bestandteil arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. Die Berufs​genossenschaften haben aber Aids in das Verzeichnis der Infektionen in G 42 aufgenommen. Es besteht daher eine Verpflichtung, eine Beratung durchzuführen.  

Es ist jedoch zur Vermeidung von HIV-Infektionen nicht notwendig, zu wissen, ob ein/e Mitarbeiter/in HIV-infiziert ist oder nicht. Ein negativer Testausfall könnte u. U. sogar fälschlich Sicherheit vortäuschen, da zwischen Infektion und der Nachweisbarkeit von Antikörpern längere Zeiträume liegen können.

HIV-Infizierte ohne Krankheitssymptome gelten nach heutigem Stand als voll arbeitsfähige Arbeit​nehmer/innen, die – selbstverständlich unter Beachtung besonderer Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel dem Verzicht auf Teilnahme an invasiver Tätigkeit – am Arbeitsplatz keine Gefährdung darstellen.

3. Exogen verursachte Hauterkrankungen

Können durch mechanische, thermische und chemische Fehlbelastungen der Haut entstehen.

4. Allergische Erkrankungen der Atemwege

Können durch das Einatmen von Aerosolen und Stäuben hervorgerufen werden.

5. Vergiftungsgefahren; Gefährdung durch krebserzeugende Gefahrstoffe

Die duldbaren Zufuhrmengen von Schadstoffen werden durch Grenzwerte, wie den Arbeitsplatzgrenzwert (AGW-Wert), die Technische Richtkonzentration (TRK-Wert) und den Biologischen Arbeitsstofftoleranzwert (BAT-Wert) festgelegt.

Bei Überschreiten der Auslöseschwelle in der Luft am Arbeitsplatz oder im Körper sind zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit erforderlich.

In Zahnarztpraxen werden die Auslöseschwellen von Gefahrstoffen dauerhaft sicher unterschritten, bzw. Verfahren angewendet, bei denen eine Exposition nicht möglich ist.
6. Haltungsschäden

Zwangshaltungen infolge häufiger statischer Haltearbeit und langes Stehen während der Patienten​behandlung können Haltungsschäden hervorrufen.

Ärztliche Bescheinigung gemäß berufsgenossenschaftlichem Grundsatz G 42
Der Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner teilt dem Praxisinhaber bei Pflichtuntersuchungen mit, ob gegen eine Beschäftigung des Arbeit​nehmers an einem bestimmten Arbeitsplatz
· keine gesundheitlichen Bedenken,

· keine gesundheitlichen Bedenken unter bestimmten Voraussetzungen,

· befristete gesundheitliche Bedenken oder

· dauernde gesundheitliche Bedenken
bestehen.
Insbesondere können auch Empfehlungen/Auflagen hinsichtlich vorbeugender Schutzimpfungen, Schutzkleidung oder technischer bzw. organisatorischer Arbeitsschutzmaßnahmen sowie einer Über​prüfung der Arbeitsbedingungen ausgesprochen werden, wenn die/der Arbeitnehmer/in infolge der Arbeits​platzverhältnisse gefährdet scheint.

Verbleiben gesundheitliche Bedenken, hat die/der Beschäftigte das Recht auf Umsetzung an einen anderen Arbeitsplatz, sofern nicht dringende betriebliche Gründe entgegenstehen (§ 24 ArbSchRG).

Durch Rechtsvorschriften können im Falle gesundheitlicher Bedenken Beschäftigungsverbote vorge​schrieben werden. 

Befunde oder Diagnosen werden nur der/dem Arbeitnehmer/in mitgeteilt. Bei gesundheitlichen Bedenken gegen eine bestimmte Tätigkeit ist der Versicherte durch den untersuchenden Arzt in schriftlicher Form medizinisch zu beraten (§ 6 Abs. 3 ArbMedVV und § 9 BGV A 4). Der Arbeitnehmer steht ein Widerspruchsrecht gegen die Beurteilung des untersuchenden Arztes zu mit der Folge einer ober​gutachterlichen Untersuchung. Dies ist aber nur äußerst selten der Fall und kam nur dann zum Tragen, wenn Bedenken ausgesprochen wurden. 
Nachuntersuchung gemäß berufsgenossenschaftlichem Grundsatz G 42
Die erste Nachuntersuchung muss spätestens nach 12 Monaten, alle weiteren Nachuntersuchungen müssen im Abstand von 12 bis 36 Monaten stattfinden, spätestens jedoch nach 36 Monaten.
Vorzeitige Nachuntersuchungen können angezeigt sein, wenn

· die gefährdende Tätigkeit in besonderem Maße ausgeübt wird,

· eine ärztliche Bescheinigung nur befristet oder unter bestimmten Auflagen erteilt wurde,

· eine Erkrankung oder körperliche Beeinträchtigung eine vorzeitige Nachuntersuchung angezeigt 
sein lässt  (z. B. bei Infektionsverdacht nach einem Arbeitsunfall entsprechend der vermuteten
Inkubationszeit),

· ein/e Arbeitnehmer/in einen ursächlichen Zusammenhang zwischen einer Erkrankung und seiner Tätigkeit vermutet.

Andererseits können Nachuntersuchungsfristen verlängert werden, wenn die gefährdende Tätigkeit in besonders geringem Maße ausgeübt wird (§§ 5 – 7 BGV A 4).

Ein Muster für das Aufforderungsschreiben zur G 42-Untersuchung

finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, „Formulare“, unter der Rubrik „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.

Abschlussuntersuchung gemäß berufsgenossenschaftlichem Grundsatz G 42
Am Ende einer Tätigkeit, bei der eine Pflichtuntersuchung zu veranlassen war, hat der Praxisinhaber eine Nachuntersuchung (Abschlussuntersuchung) anzubieten und dies zu dokumentieren.
Ein Muster für das Angebotsschreiben zur G 42-Untersuchung als Abschlussuntersuchung
finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, „Formulare“, 
unter der Rubrik „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.

Gesundheitsdatei/Vorsorgekartei gemäß berufsgenossenschaftlichem Grundsatz G 42
Über Pflichtuntersuchungen hat der Praxisinhaber eine Vorsorgekartei mit Angaben über Anlass, Tag und Ergebnis jeder Untersuchung zu führen. Der Arbeitgeber hat das Verzeichnis nach Absatz 3 für jeden Beschäftigten bis zur Beendigung des Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnisses aufzubewahren. Danach ist dem Beschäftigten der ihn betreffende Auszug aus dem Verzeichnis auszuhändigen. Der Arbeitgeber hat eine Kopie des dem Beschäftigten ausgehändigten Auszugs wie Personalunterlagen aufzubewahren. Das Verzeichnis und die Kopien sind der zuständigen Behörde auf Anordnung zur Verfügung zu stellen.

Zur Einsichtnahme in die Vorsorgekartei sind neben der/dem Arbeitnehmer/in oder einer von ihr/ihm bevoll​mächtigten Person auch der Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner, der die Vorsorgeuntersuchung durchführt, der Betriebsarzt sowie Technischer Aufsichts​beamte der Berufsgenossenschaft und Beauftragte der zuständigen Behörde befugt.

Die Angaben können auch auf sonstigen Datenträgern gespeichert werden (Automatisierung), sofern jederzeit Einsichtnahme durch die Berufsgenossenschaft bzw. zuständige Behörde gewährleistet ist.
Die Grund- bzw. Ergänzungs​karte sind bei der BGW erhältlich.
Terminführung und Kosten
Alle Mitarbeiter/innen werden in der Zahnarztpraxis hinsichtlich der Vorsorgeuntersuchungen in einer Termin​liste geführt. Bei mehreren Terminen wird er mehrfach geführt. Als Termine werden Monat und Jahr festgehalten, z. B. 03/2008.

Bei einer Neueinstellung ist der arbeitsmedizinische Untersuchungsbogen des letzten Beschäftigungs​verhältnisses genau zu prüfen, ein Nachuntersuchungstermin ist einzutragen und die Erstunter​suchung entfällt dann.

Die ärztliche Leistung ist nach der GOÄ der Berufsgenossenschaft abzurechnen. Zur Kostenregulierung sollten schon früher erhobene Befunde in die Diagnostik einbezogen werden. 

Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz G 24 „Hauterkrankungen“ (Anhang Teil 1 ArbMedVV)

Ein weiterer berufsgenossenschaftlicher Grundsatz, der in der Zahnarztpraxis Anwendung findet, ist der G 24 „Hauterkrankungen“ (mit Ausnahme von Hautkrebs), der seine Rechtsgrundlage in Anhang Teil 1 ArbMedVV hat.

Feuchtarbeit umfasst gemäß TRGS 401 und 531 Tätigkeiten, bei denen die Beschäftigten: 

· einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit, d. h. regelmäßig täglich mehr als ca. 2 Stunden mit ihren Händen Arbeiten im feuchten Milieu ausführen oder

· einen entsprechenden Zeitraum flüssigskeitsdichte Schutzhandschuhe tragen oder

· häufig bzw. intensiv ihre Hände reinigen müssen.

Hinweis: Zeiten der Arbeiten im feuchten Milieu und Zeiten des Tragens von flüssigkeitsdichten Handschuhen sind zu addieren! 

Werden gemäß Anhang Teil 1 Abs. 1 Nr. 2a Feuchtarbeiten von regelmäßig 4 Stunden oder mehr je Tag durchgeführt und/oder finden Tätigkeiten mit Benutzung von Naturgummilatexhandschuhen mit mehr als 30 Mikrogramm Protein je Gramm im Handschuhmaterial statt, ist die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung „Hauterkrankungen“ (G 24) für die Mitarbeiter/innen zu veranlassen (Pflichtuntersuchung).

Nach Anhang Teil 1 Abs. 2 Nr. 2e sollte bei Feuchtarbeit von regelmäßig mehr als 2 Stunden je Tag die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung „Hauterkrankungen“ (G 24) für die Mitarbeiter/innen angeboten werden (Angebotsuntersuchung).

In der GefStoffV ist u. a. die Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen verankert, die mit Ausführungen zur Feuchtarbeit erstellt werden muss. Die Gefährdungsbeurteilung ist u. a. für die Festlegung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen entscheidend.

Hinweis für die Praxis: In Absprache mit dem Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner kann die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung G 24 mit der G 42 kombiniert werden.

Bei Neueinstellungen: Bescheinigung für die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen G 24 und G 42 sind von den Mitarbeiter/innen, die an der Patientenbehandlung teilnehmen, vorzulegen.

Wesentliche Inhalte der G 24 sind:

· Früherkennung arbeitsbezogener Hautkrankheiten

· Risikogruppenidentifikation (Merkmale 1.-3. Ordnung) und Vermittlung des individuellen (arbeitsplatzbezogenen) Hauterkrankungsrisikos

· Anleitung zur persönlichen arbeitsplatzbezogenen Hautprävention

· differenzierte Eignungsbeurteilung

Ein Muster für ein Angebotsschreiben und das Aufforderungsschreiben des Arbeitgebers für die G 24-Untersuchung finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ unter der Rubrik „Formulare“ unter „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.

Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz G 37 „Bildschirm-Arbeitsplätze“ 
(Anhang Teil 4 ArbMedVV)
Die Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) betrifft Beschäftigte, die bei einem nicht unwesent​lichen Teil ihrer Tätigkeit ein Bildschirmgerät benutzen. Der Arbeitgeber muss für diesen Fall die Arbeitsbedingungen, insbesondere hinsichtlich einer möglichen Gefährdung des Sehvermögens, 
körperlicher Zwangshaltungen am Bildschirmgerät und psychischer Belastungen beurteilen. Bild​schirmarbeitsplätze, Arbeitsumgebung und die eingesetzte Software müssen den im Anhang der 
Verordnung genannten Anforderungen entsprechen. Von diesen Anforderungen kann abgewichen werden, wenn spezifische Erfordernisse des Bildschirmarbeitsplatzes dem entgegenstehen.

Der Arbeitgeber muss gemäß Anhang Teil 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbMedVV die Vorsorgeuntersuchung den Beschäftigten, die einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Arbeitszeit vor dem Bildschirm verbringen, anbieten. Der Arbeitnehmer muss sie aber nicht durchführen lassen. Zum Nachweis sollte der Arbeitgeber eine Unterweisung über dieses Angebot von der/dem Arbeitnehmer unterzeichnen lassen. Bei Beschäftigten mit nur kurzzeitiger oder gelegentlicher Tätigkeit am Bildschirm ist eine entsprechende Untersuchung entbehrlich. Das wird in der Regel bei der klassischen ZMF der Fall sein. Sollte aber eine Schreibkraft beschäftigt sein, gleichgültig ob in Voll- oder Teilzeit, ist eine G 37 Untersuchung erforderlich.

Die Untersuchung ist den Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit nach dem berufsgenossen​schaftlichen Grundsatz (G 37 – Bildschirm-Arbeitsplätze) anzubieten. Sofern erforderlich sind spezielle Sehhilfen für die Arbeit am Bildschirm bereitzustellen. Anschließend muss die Untersuchung in regelmäßigen Abständen wiederum angeboten werden.

Ein Muster für eine Mitarbeiterunterrichtung über die Vorsorgeuntersuchung G37 sowie das Angebotsschreiben des Arbeitgebers für die G 37-Untersuchung finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ unter der Rubrik „Formulare“, 
unter „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.
Die Untersuchung sollte von dem Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner vorgenommen werden. Er kennt den Arbeitnehmer, den Arbeitsplatz und kann Vorschläge zur Verbesserung machen. Er kann aber von jedem Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziner, z.B. einen Augenarzt vorgenommen werden. Werden bei der Untersuchung Defizite festgestellt, so ist eine augenärztliche Zusatzuntersuchung erforderlich.

Weitere Einzelheiten zur Bildschirmarbeitsverordnung finden Sie im Kapitel „Bauliche Anforderungen“, Punkt "Bildschirmarbeitsplatz.
Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers

Kommt ein Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht nach und weist einen Mitarbeiter an, sich einer notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung zu unterziehen, dann ist der Mitarbeiter durch seine Mitwirkungspflicht (nach ArbSchG) gezwungen, diese Untersuchung bei sich durchführen zu lassen.
Ein Mitarbeiter kann sich auch nicht auf sein persönliches Recht der freien Arztwahl berufen, dieses Recht regelt den Fall in der Privatsphäre. Die Konsultation eines Facharztes für Arbeitsmedizin/Betriebsmediziners ist immer im Zusammenhang mit einem Arbeitnehmerverhältnis zu sehen, dazu ist der Arbeitnehmer auch von seiner Tätigkeit freizustellen (§ 3 Abs. 3 ArbMedVV und § 3 Abs. 2 
BGV A4).
Verweigert sich ein Mitarbeiter der notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung, dann verletzt dieser seine Mitwirkungspflicht und darf nicht mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die z. B. mit einer Infektionsgefährdung einhergehen. Hieraus resultiert für zahnärztliches Personal ein eingeschränktes Beschäftigungsverbot, wodurch das „Unternehmen Zahnarztpraxis“ in seiner Struktur erheblich gestört werden kann.

Da der Praxisinhaber ein solches Verhalten nicht billigen muss, kann diese/r arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen die betreffenden Mitarbeiter einleiten.

Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Ein Jugendlicher darf gemäß § 32 Abs.1 Jugendarbeitsschutzgesetz nur beschäftigt werden, wenn er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht worden ist (Erstuntersuchung) und dem Praxisinhaber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorgelegt hat. Eine Kopie dieser ärztlichen Bescheinigung ist der zuständigen Bezirkszahnärztekammer zusammen mit der Vertragsniederschrift einzureichen (vgl. Kapitel Personal in der Zahnarztpraxis - Ausbildung von ZFA - Einstellungsvoraussetzungen).

Ein Jahr nach Aufnahme der Ausbildung oder Beschäftigung muss die Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung vorgelegt werden. Die Nachuntersuchung muss innerhalb der letzten drei Monate des ersten Ausbildungs- oder Beschäftigungsjahres stattfinden. Der Praxisinhaber sollte deshalb Jugendliche neun Monate nach Aufnahme der ersten Beschäftigung nachdrücklich auf diesen Zeitpunkt hinweisen und auffordern, die Nachuntersuchung durchführen zu lassen.

Bringt ein Jugendlicher die Bescheinigung über die Nachuntersuchung mit Ablauf des ersten Jahres nicht bei, hat ihn der Praxisinhaber innerhalb eines Monats unter Hinweis auf das Beschäftigungsverbot schriftlich aufzufordern, ihm die Bescheinigung vorzulegen. Je eine Durchschrift des Aufforderungsschreibens hat der Praxisinhaber dem Personensorgeberechtigten und dem Regierungspräsidium (Gewerbeaufsichtsabteilung) zuzusenden.

Jugendliche dürfen nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme der ersten Beschäftigung nicht weiterbeschäftigt werden, solange sie die Bescheinigung nicht vorgelegt haben.

Liegt der Anmeldetermin für die Zwischenprüfung der Auszubildenden im Zeitraum von 12 bis 18 Monaten nach Ausbildungsbeginn, ist die Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung mit den Anmeldeunterlagen einzureichen. Die Eintragung des Berufsausbildungsvertrages muss gelöscht werden, wenn bei Nachfrist die Bescheinigung nicht vorgelegt wird.

Wechselt der Jugendliche die Praxis vor Ablauf des ersten Beschäftigungsjahres, muss sich der neue Praxisinhaber die Bescheinigung über die Erstuntersuchung vorlegen lassen, bei einem Wechsel nach Ablauf des ersten Beschäftigungsjahres auch die Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung.

Der Praxisinhaber hat Jugendlichen die für die Untersuchung erforderliche Freizeit zu gewähren. Ein Entgeltausfall darf hierdurch nicht eintreten.

Der Praxisinhaber muss die für ihn bestimmten Bescheinigungen über die ärztlichen Untersuchungen bis zum Ende der Beschäftigung, längstens jedoch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, aufbewahren und dem Regierungspräsidium (Abt. Gewerbeaufsicht) sowie der Berufsgenossenschaft auf Verlangen zur Einsicht vorlegen oder einsenden. Scheidet der Jugendliche aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, sind ihm mit den sonstigen Papieren auch die Untersuchungsbescheinigungen auszuhändigen.

Für die Untersuchung entstehen dem Auszubildenden sowie der Praxis keine Kosten. Nach § 44 JArbSchG trägt die Kosten der Erstuntersuchung sowie der Nachuntersuchungen beim jugendlichen Auszubildenden das Land. Aus der § 2 Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung ergibt sich, dass ein besonderer Berechtigungsschein vom Arzt für die Abrechnung erforderlich ist.

Die Zuständigkeit des RP Tübingen für die Abrechnung der Untersuchungen ergibt sich aus der Zuständigkeitsverordnung für das Jugendarbeitsschutzgesetz. Von dort erhalten die Ärzte die Berechtigungsscheine zur Abrechnung, die sie nach der Untersuchung zum Erhalt der Vergütung dorthin zurückschicken. 

Die Adresse des Regierungspräsidiums Tübingen finden Sie im 
PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ 
unter „Adressenverzeichnis“.



Dabei stellt sich die Frage, nach welcher Gebührenordnung diese Leistungen abzurechnen sind. Da es sich hierbei um eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung handelt, entsteht teilweise der Eindruck, dass für diese Leistung die BG-GOÄ anzuwenden sei. Die Kosten für diese Untersuchungen sind nach den gesetzlichen Vorgaben jedoch nicht von den Berufsgenossenschaften, sondern von dem Regierungspräsidium Tübingen (Abt. Gewerbeaufsicht) zu tragen. Somit sind diese Leistungen nicht nach der BG-GOÄ, bei der es sich um ein Abkommen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den berufsgenossenschaftlichen Verbänden handelt, sondern nach der allgemeinen GOÄ abzurechnen. Da das Regierungspräsidium als öffentlich-rechtlicher Kostenträger im Sinne des 
§ 11 GOÄ zu behandeln ist, kann jedoch lediglich der Einfachsatz der GOÄ angesetzt werden.
Immunisierung bei beschäftigten Jugendlichen

Gemäß Anlage 1 zur Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses über Schutzimpfungen haben Jugendliche (z. B. Auszubildende in der Zahnarztpraxis) einen Leistungsanspruch auf Grundimmunisierung, sofern noch keine Impfung vorliegt, bzw. auf eine Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes gegenüber ihrer gesetzlichen Krankenversicherung. 

UVV BGV A 4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“

Allgemeines zur BGV A 4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“

Eine separate BGV A 4 ist durch die neue Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge in naher Zukunft nicht mehr vorgesehen. Es ist beabsichtigt, diejenigen Themenfelder zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, die in Ergänzung der staatlichen Vorschriften durch die Berufsgenossenschaften zu regeln sind, in einem eigenen Abschnitt „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ in die Unfallverhütungsvorschrift BGV A1 „Grundsätze der Prävention“ zu integrieren. Anschließend sollen diese Regelungen durch Erläuterungen und Konkretisierungen in der BGR A1 ergänzt werden.

Die BGV A 4 sowie weitere Unfallverhütungsvorschriften finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, „Aushang - Einsichtnahme“, 
unter der Rubrik „Unfallverhütungsvorschriften“.

Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe

Geltungsbereich

Arbeitgeber sind verpflichtet, die Regelungen der Technischen Regel für biologische Arbeitstoffe, TRBA einzuhalten (vgl. § 18 ArbSchG i. V. m. § 10 Abs. 1 Satz 2 BioStoffV) und umzusetzen. 

Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 250 „Biologische Arbeitsstoffe im 
Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“

Die Inhalte der UVV BGV C 8 „Gesundheitsdienst“ wurden in die BGR 250 und in die TRBA 250 aufgenommen.

Laut TRBA 250 müssen „Arbeitsabläufe festgelegt werden, die das Verletzungsrisiko minimieren“. Weiterhin wird dies durch den aus der TRBA 250 wörtlich entnommenen Text: „dem Einsatz sicherer Arbeitsgeräte stehen auch Verfahren gleich, bei denen das sichere Zurückstecken der Kanüle in die Schutzhülle mit einer Hand erfolgen kann, z. B. Lokalanästhesie in der Zahnmedizin“, konkretisiert. Dieses sichere Vorgehen wurde in der zahnärztlichen Lokalanästhesie bisher schon durch das einhändige Zurückschieben der Kanüle in die Schutzkappe sichergestellt. Aus diesem Grund kann der Zahnarzt weiterhin selbst entscheiden, ob er weiter die sicheren und sachgerechten Arbeitsverfahren beibehält, die das Verletzungsrisiko minimieren, oder er sich für sichere Arbeitsgeräte entscheidet.

Bei Kontakt mit impfpräventablen biologischen Arbeitsstoffen (z. B. Hepatitis-B-Viren), hat der Praxisinhaber zu veranlassen, dass im Rahmen der Pflichtuntersuchung nach entsprechender ärztlicher Beratung ein Impfangebot unterbreitet wird.

Berufskrankheitenverordnung (BeKV)

Nach der Berufskrankheitenverordnung (BeKV) haben Zahnärzte einen begründeten Verdacht, dass bei einem Beschäftigten eine Berufskrankheit besteht, dem zuständigen Unfallversicherungsträger oder der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stelle (Regierungspräsidium) auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Vordruck anzuzeigen. Des Weiteren sind der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit über jede Unfall- oder Berufskrankheitenanzeige in Kenntnis zu setzen. Eine Übersicht über die Liste der anerkannten Berufskrankheiten findet sich unter www.dguv.de.
Einen Vordruck für eine „Ärztliche Anzeige über eine Berufskrankheit“ für die Meldung bei der BGW finden Sie im Internet unter www.bgw-online.de 

einschließlich der dazugehörigen Erläuterungen zum Ausdrucken.

Weiterhin kann dieser Vordruck kostenlos über die BGW angefordert werden.

In der BeKV gilt der Grundsatz einer widerlegbaren Kausalitätsvermutung für das Vorliegen einer Berufskrankheit, sofern Beschäftigte in Folge ihrer Tätigkeit in besonderem Maße der Gefahr einer Berufskrankheit ausgesetzt waren und Anhaltspunkte für eine Verursachung außerhalb der beruflichen Tätigkeit nicht festgestellt werden können.
	Empfehlungen zur Vermeidung von Infektionen mit HBV, HCV und HIV
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	Gefahren
	Erläuterungen

	HIV-Infektion

Aids
	Trotz weltweiter engagierter wissenschaftlicher Forschung ist es bis heute nicht gelungen, eine kurative Therapie und einen wirksamen Impfschutz bei HIV-Infek​tion zu entwickeln. Nach wie vor persisiert eine HIV-Infektion lebenslang und immer noch ist die Prognose einer Aids-Erkrankung absolut infaust, wenn auch die durchschnittliche Überlebenszeit durch neue Medikamente wesentlich verlän​gert werden konnte. Übertragen wird das HIV durch sexuelle Kontakte, bei Ver​letzungen durch Injektionskanülen und blutkontaminierten Instrumenten, von infizierten Müttern auf Kinder (perinatal/intrauterin) oder durch andere Formen von Blut-zu-Blut-Kontakten, z. B. durch Blutkonserven (heute durch strenge Kontrollen in Deutschland so gut wie auszuschließen).

Im Gegensatz zur Infektionsgefährdung durch HBV/HCV scheint die Infektions​gefahr mit HIV in der Zahnarztpraxis geringer zu sein. Dies hat folgende Gründe:

· Die HIV-Prävalenz in der Bevölkerung ist im Gegensatz zum Durch​seuchungsgrad mit HBV/HCV niedriger,

· nach bisherigen Erkenntnissen ist die Kontagiosität des HIV geringer als die des HBV/ HCV,

· HIV ist mit Hilfe geeigneter Desinfektionsmittel leichter zu inaktivieren als z. B. das HBV/ HCV oder Poliomyelitis-Virus.

Zur Entwarnung besteht jedoch kein Anlass. Besonders in Ballungsgebieten (Großstädten mit großer Anzahl von Risikogruppen) ist die Prävalenz des HIV signifikant höher als in ländlichen Gebieten.

Die endgültige Beurteilung des HIV Typ E, bei dem eine höhere Kontagiosität diskutiert wird und eine damit höhere Übertragungsrate im heterosexuellen Bereich, steht noch aus. In jedem Fall ist ein unreflektierter und verharmlosender Umgang mit der HIV-Problematik auch in Deutschland unverantwortlich. 

Bisher gibt es nur einen Impfstoff gegen HAV und HBV, für HIV und HCV existiert bis heute noch keine Impfmöglichkeit. Kompromisslose Prävention ist daher geboten.



	Hepatitis-B-Infektion


	Die Übertragung entspricht den Übertragungswegen bei HIV. Jährlich werden ca. 25.700 neue Krankheitsfälle und ca. 52.600 Neuinfektionen registriert. Die Prä​valenz des HBV liegt in Deutschland bei 0,5 – 1 %. Ca. 2 – 8 % aller Infektionen werden chronisch und ein Teil der Betroffe​nen erkrankt an Leberzirrhose, die wie zum Teil innerhalb von Jahren in ein Leberzellkarzinom übergehen kann. In wenigen Hepatitis-B-Fällen kommt es zu einem fulminanten Krankheitsverlauf mit rascher Leberzellennekrose, die unmittelbar zum Tode führt. Durch Impfung kann das Infektionsrisiko und die Erkrankung an HBV verhindert werden (Non-responder bleiben gefährdet).




	Gefahren
	Erläuterungen

	Hepatitis-C-Infektion
	Wegen des noch fehlenden Impfschutzes gegen eine HCV-Infektion kommt der Hepatitis C in der Zahnarztpraxis eine besondere Bedeutung zu. Therapeutische Ansätze mit der Gabe von Interferon alpha, das aber mit erheblichen Neben​wirkungen belastet ist. Verglichen mit einer Interferon-Monotherapie zeigte sich ein signifikanter Anstieg der Ansprechraten bei der Kombinationstherapie IntronA R plus Repetol R. Bei chronischem Verlauf ist die Gabe eines Interferons mit besonders langer Haltwertszeit und Ribavirin empfehlenswert.
Die HCV Inkubationszeit beträgt 2 Wochen bis 4 Monate. 25 % der HCV-Infizierten entwickeln eine akute Hepatitis mit grippeähnlichen Symptomen. In 50 – 70 % geht die Hepatitis C in einen chronischen Verlauf über. Der Virus bleibt weiter nachweisbar. In 20 % der Fälle führt die chronische Hepatitis zur Leber​zirrhose im Verlauf von vielen Jahren. Dabei besteht ein hohes Risiko hinsichtlich der Entwicklung einer Leberzirrhose. 

Das Risiko einer vertikalen Übertragung von der Mutter auf das Kind scheint geringer als bei HBV oder HIV-Infektionen. Sie soll bei 3 – 5 % liegen.

Die Übertragung erfolgt wie bei HBV. Die HCV-Infektion manifestiert sich nur in 2 – 10 % der Fälle mit einem akuten Krankheitsbild. Über 50 – 60 % gehen schleichend in einen chronischen Verlauf über mit den oben bei der Hepatitis B bereits beschriebenen Folgen.



	Hepatitis-A-Infektion


	Die Hepatitis-A als typische Reiseerkrankung (vorwiegend oral, fäkal übertragen) manifestiert sich meist als akute Erkrankung mit deutlichen klinischen Sympto​men. Sie führt i. d. R. zu einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, heilt in den meisten Fällen ohne Folgeerscheinung ab. Die HBA-Schutzimpfung schützt sicher vor einer Erkrankung. In seltenen Fällen kommt es bei der Hepatitis A zu schweren Krankheitsbildern und sie verläuft in einigen Fällen tödlich (vgl. das Merkblatt der BGW „Empfehlungen zur Hepatitis- A-Prophylaxe“).


	Hepatitis D-Infektion


	Hepatitis D kommt nur als Koinfektion bei Hepatitis B vor.

	Hepatitis-E-Infektion


	Hepatitis E mit ähnlichem Übertragungsmodus wie Hepatitis A tritt überwiegend in Entwicklungsländern auf und hat für Deutschland praktisch keine Bedeutung.



	Alle Hepatitisformen unterliegen der Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz.




Die neu gefassten Impfempfehlungen der STIKO raten für Hepatitis B gefährdetes Personal im Gesundheitsdienst und damit den Beschäftigten in der Zahnarztpraxis zur Impfung gegen Hepatitis B. Die in den Fachinformationen genannten Impfabstände sollen in der Regel eingehalten und weder unter- noch überschritten werden. Von besonderer Bedeutung für den lang anhaltenden Impfschutz ist es, bei der Grundimmunisierung den empfohlenen Mindestzeitraum zwischen vorletzter und letzter Impfung nicht zu unterschreiten. Auf die erforderliche Kontrolle des Impferfolges wird verwiesen. Für die Mehrzahl der Impfschemata gilt, dass es keine unzulässig großen Abstände zwischen den Impfungen gibt. Jede Impfung zählt. Auch eine für viele Jahre unterbrochene Grundimmunisierung oder nicht zeitgerecht durchgeführte Auffrischungsimpfung z.B. gegen Hepatitis B muss nicht neu begonnen werden, sondern wird mit den fehlenden Impfdosen komplettiert.

	Impfempfehlungen


	4.


Auszug aus Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut Stand: Juli 2011
Vorbemerkungen
Impfungen gehören zu den wirksamsten und wichtigsten präventiven Maßnahmen der Medizin. Moder​ne Impfstoffe sind gut verträglich; bleibende unerwünschte gravierende Arzneimittelwirkungen werden nur in ganz seltenen Fällen beobachtet. Unmittelbares Ziel der Impfung ist es, den Geimpften vor einer Krankheit zu schützen. Bei Erreichen hoher Durchimpfungsraten ist es möglich, einzelne Krankheits​erreger regional zu eliminieren und schließlich weltweit auszurotten. Die Eliminierung der Masern und der Poliomyelitis ist erklärtes und erreichbares, für Poliomyelitis in Europa ein (im Juni 2002) bereits erreichtes Ziel nationaler und internationaler Gesundheitspolitik.

In der Bundesrepublik Deutschland besteht keine Impfpflicht. Impfungen von besonderer Bedeutung für die Gesundheit der Bevölkerung und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe sollen von den obersten Gesundheitsbehörden der Länder auf der Grundlage der STIKO-Empfehlungen ent​sprechend § 20 Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) „öffentlich empfohlen“ werden. Versorgung bei Impfschäden durch „öffentlich empfohlene“ Impfungen leisten die Bundesländer.

Für einen ausreichenden Impfschutz der von ihm betreuten Personen zu sorgen, ist eine wichtige Auf​gabe des Arztes. Dies bedeutet, die Grundimmunisierung bei Säuglingen und Kleinkindern frühzeitig zu beginnen, ohne Verzögerungen durchzuführen und zeitgerecht abzuschließen. Nach der Grund​immunisierung ist bis zum Lebensende ggf. durch regelmäßige Auffrischungsimpfungen sicherzu​stel​len, dass der notwendige Impfschutz erhalten bleibt und – wenn indiziert – ein Impfschutz gegen weitere Infektionskrankheiten aufgebaut wird. Arztbesuche von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sollten auch dazu genutzt werden, die Impfdokumentation zu überprüfen und im gegebenen Fall den Impfschutz zu vervollständigen.

Die Impfleistung des Arztes umfasst neben der Impfung:

· Informationen über den Nutzen der Impfung und über die zu verhütende Krankheit,
· Hinweise auf mögliche Nebenwirkungen und Komplikationen,
· Erhebung der Anamnese und der Impfanamnese, einschließlich der Befragung über das Vorliegen möglicher Kontraindikationen,
· Feststellen der aktuellen Befindlichkeit zum Ausschluss akuter Erkrankungen,
· Empfehlungen über Verhaltensmaßnahmen im Anschluss an die Impfung,
· Aufklärung über Beginn und Dauer der Schutzwirkung,
· Hinweise zu Auffrischungsimpfungen ,
· Dokumentation der Impfung im Impfausweis bzw. Ausstellen einer Impfbescheinigung.

Indikations- und Auffrischimpfungen

Die in der Tabelle genannten Impfungen sind sowohl hinsichtlich ihrer epidemiologischen Bedeutung als auch hinsichtlich ihrer Kostenübernahme unterschiedlich; sie werden in folgende Kategorien ein​geteilt:
S
Standardimpfungen mit allgemeiner Anwendung = Regelimpfungen

A
Auffrischimpfungen
I
Indikationsimpfungen für Risikogruppen bei individuell (nicht beruflich) erhöhtem Expositions-, erkrankungs- oder Komplikationsrisiko sowie auch zum Schutz Dritter
B
Impfungen auf Grund eines erhöhten beruflichen Risikos, z. B. nach Gefährdungsbeurteilung entsprechend der Biostoffverordnung und dem G 42 und aus hygienischer Indikation

R
Impfungen auf Grund von Reisen
P
Postexpositionelle Prophylaxe/Riegelungsimpfungen bzw. andere Maßnahmen der spezifi​schen Prophylaxe (Immunglobulingabe oder Chemoprophylaxe) bei Kontaktpersonen in Fami​lie und Gemeinschaft
	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Cholera
	R
	Aufenthalte in Infektionsgebieten, speziell unter mangelhaften Hygienebedingungen bei aktuellen Ausbrüchen, z. B. in Flüchtlingslagern oder bei Naturkatastrophen

	Nach Angaben des Herstellers.


	Diphtherie
	S/A
	Alle Personen bei fehlender oder unvollständi​ger Grundimmunisierung oder wenn die letzte Impfung der Grundimmunisierung oder die letzte Auffrischimpfung länger als 10 Jahre zurückliegt.

	Erwachsene sollen die nächste fällige Diphtherie-Impfung einmalig als Tdap-Kombinationsimpfung erhalten, bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
Bei bestehender Diphtherie-Impfindikation und ausreichendem Tetanus-Impfschutz sollte monovalent gegen Diphtherie geimpft werden.

Ungeimpfte oder Personen mit fehlendem Impfnachweis sollten 2 Impfungen im Ab​stand von 4-8 Wochen und eine 3. Impfung 6-12 Wochen nach der 2. Impfung erhalten.

Eine Reise in ein Infektionsgebiet sollte frühestens nach der 2. Impfung angetreten werden.



	
	P
	Bei Epidemien oder regional erhöhter Morbidi​tät.

	Entsprechend der Empfehlungen der Ge​sundheitsbehörden


	
	P
	Für enge (face to face) Kontaktpersonen zu Er​krankten, Auffrischimpfung 5 Jahre nach der letzten Impfung
	Chemoprophylaxe
Unabhängig vom Impfstatus präventive anti​biotische Therapie z. B. mit Erythromycin (s. „Ratgeber Diphtherie“, Epid. Bull. 6/2001)


	FSME (Frühsommer-meningoenze-phalitis)

	I


	Personen, die in FSME-Risikogebieten Zecken exponiert sind oder


	Grundimmunisierung und Auffrischimpfun​gen mit dem für Erwachsene bzw. Kinder zugelassenen Impfstoff nach Angaben des Herstellers

Entsprechend den Empfehlungen der Ge​sundheitsbehörden; Hinweise zu FSME-Ri​sikogebieten – veröffentlicht im Epidemio​logischen Bulletin des RKI, Ausgabe 17/2008 – sind zu beachten.

	
	B
	Personen, die durch FSME beruflich gefährdet sind (exponiertes Laborpersonal sowie in Risi​kogebieten z. B. Forstarbeiter und Exponierte in der Landwirtschaft)

Risikogebiete in Deutschland sind zur Zeit insbesondere:

Baden-Württemberg

in Bayern: außer dem größten Teil Schwabens und dem westlichen Teil Oberbayerns;
in Hessen die Landkreise Odenwald, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, Main-Kinzig-Kreis, Marburg-Biedenkopf und die Stadtkreise Darmstadt und Offenbach;
in Rheinland-Pfalz der Landkreis Birkenfeld;

in Thüringen die Landkreise Saale-Holzland, Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt, Hildburghausen, Sonneberg und die Stadtkreise Jena und Gera.
(Saisonalität beachten: April – November)
	

	
	R
	Zeckenexposition in FSME-Risikogebieten 
außerhalb Deutschlands
	

	
	P
	
	Siehe Epidemiologischen Bulletin des RKI, 15/2007, S. 136


	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Gelbfieber


	R/B
	Entsprechend den Impfanforderungen der Ziel​ oder Transitländer sowie vor Aufenthalt in be​kann​ten Endemiegebieten im tropischen Afrika und in Südamerika; die Hinweise der WHO zu Gelbfieber-Infektionsgebieten sind zu beach​ten.
	Einmalige Impfung in den von den Gesund​heitsbehörden zugelassenen Gelbfieber-Impf​stellen; Auffrischimpfungen in 10-jähri​gen Intervallen

	Haemophilus influenzae Typ b (Hib)

	I
	Personen mit anatomischer oder funktioneller Asplenie
	

	
	P
	Nach engem Kontakt zu einem Patienten mit invasiver Haemophilus-influenzae-b-Infektion wird eine Rifampicin-Prophylaxe empfohlen:

· für alle Haushaltsmitglieder (außer für Schwangere) unabhängig vom Alter, wenn sich dort ein ungeimpftes oder unzurei​chend geimpftes Kind im Alter bis zu 4 Jahren oder aber eine Person mit einem relevanten Immundefekt befindet,
· für ungeimpfte exponierte Kinder bis 4 Jah​re in Gemeinschaftseinrichtungen.
Falls eine Prophylaxe indiziert ist, sollte sie zum frühstmöglichen Zeitpunkt, spätestens 7 Tage nach Beginn der Erkrankung des Index​falls, begonnen werden.


	Dosierung:
Neugeborene: Rifampicin 10 mg/kg in 1 ED für 4 Tage; 
ab 1 Monat: 20 mg/kg/Tag (maximal 600 mg) in 1 ED für 4 Tage,

Erwachsene: 600 mg p. o. in 1 ED für 4 Tage.

Da bei Schwangeren die Gabe von Rifam​picin und Gyrasehemmern kontraindiziert ist, kommt bei ihnen zur Prophylaxe ggf. Ceftriaxon in Frage.

	Hepatitis A

(HA)


	I
	1.
Personen mit einem Sexualverhalten mit hoher Infektionsgefährdung

2.
Personen mit häufiger Übertragung von Blutbestandteilen, z. B. Hämophilie, oder Krankheiten der Leber/mit Leber​beteiligung

3.
Bewohner von psychiatrischen Ein​richtungen oder vergleichbaren Fürsorge​einrichtungen für Zerebralgeschädigte oder Verhaltensgestörte
	Grundimmunisierung und Auffrischimpfung nach Angaben des Herstellers.

Die serologische Vortestung auf anti-HAV ist nur bei den Personen erforderlich, die länger in Endemiegebieten gelebt haben oder in Familien aus Endemiegebieten aufgewachsen sind oder vor 1950 geboren wurden.



	
	B
	4. Gesundheitsdienst (inkl. Küche, technischer und Reinigungs- bzw. Rettungsdienst, psychiatrische und Fürsorgeeinrichtungen, Behindertenwerkstätten, Asylbewerberheime). Durch Kontakt mit möglicherweise infektiösem Stuhl Gefährdete inkl. Auszubildende und Studenten.

5. Kanalisations- und Klärwerksarbeiter mit Abwasserkontakt


	

	
	R/B
	6. Tätigkeit (inkl. Küche und Reinigung) in Kindertagesstätten, Kinderheimen u. ä.
	

	
	P
	Kontakt zu Hepatitis A-Kranken (Riegelungsimpfung: vor allem in Gemeinschafts​einrichtungen und Schulen; s. a. „Ratgeber Hepatitis A“ unter www.rki.de).

	Nach einer Exposition von Personen, für die eine Hepatitis A ein besonders große Gefahr darstellt, (z. B. chronisch HBV- oder HCV-Infizierte), sollte simultan mit der ersten Impfung ein Immunglobulin-Präparat gegeben werden.

	
	R
	Reisende in Regionen mit hoher Hepatitis-A-Prävalenz
	


	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Hepatitis B

(HB)


	I
	1. Patienten mit chronischer Nieren-(Dialyse)/Leberkrankheit/Krankheit mit Leberbeteiligung/häufiger Übertragung von Blut(bestandteilen, z. B. Hämophilie), vor ausgedehntem chirurgischen Eingriff (z. B. unter Verwendung der Herz-Lungen-Maschine), HIV-Positive
2. Kontakt mit HBsAg-Träger in Familie/ Wohngemeinschaft

3. Sexualkontakt zu HBsAg-Träger bzw. Sexualverhalten mit hoher Infektionsgefährdung
4. Drogenabhängigkeit, längerer Gefängnisaufenthalt
5. Durch Kontakt mit HBsAg-Trägern in einer Gemeinschaft (Kindergärten, Kinderheime, Pflegestätten, Schulklassen, Spielgemeinschaften) gefährdete Personen

6. Patienten in psychiatrischen Einrichtungen oder Bewohner vergleichbarer Fürsorgeeinrichtungen für Zerebral-geschädigte oder Verhaltensgestörte sowie Personen in Behindertenwerkstätten
	Hepatitis-B-Impfung nach serologischer Vortestung (Indikationen 1-4, 6, 7, anti-HBc-Test negativ); Kontrolle des Impferfolges erforderlich (Indiaktionen 1, 2, 7, 8: anti-HBs-Test 4-8 Wochen nach 3.Dosis) bzw. sinnvoll bei über 40-Jährigen / anderen Personen mit möglicher schlechter Ansprechrate (z. B. Immundefizienz).
Bei Anti-HBs-Werten < 100 IE/I sofort Wiederimpfung mit erneuter Kontrolle; bei erneutem Nichtansprechen Wiederimpfungen mit in der Regel max. 3 Dosen wiederholen.
Bei in der Kindheit Geimpften mit neu aufgetretenem HB-Risiko (z. B. Indiaktion 1-8) eine Dosis HB-Impfstoff mit anschließender serologischer Kontrolle (anti-HBs- und anti-HBc-Bestimmung) 4-8 Wochen nach Wiederimpfung für die Indiaktion 1, 2, 7, 8.



	
	B
	7. Gesundheitsdienst (inkl. Küche, technischer und Reinigungs- bzw. Rettungsdienst) sowie Personal psychatrischer/Fürsorgeeinrichtungen, Behindertenwerkstätten, Asylbewerberheime). Durch Kontakt mit infiziertem Blut oder infizierten Körperflüssigkeiten Gefährdete, Auszubildende und Studenten.
8. Möglicher Kontakt mit infiziertem Blut oder infizierten Körperflüssigkeiten (Gefährdungsbeurteilung durchführen), z. B. Müllentsorgung, industrieller Umgang mit Blut(produkten), ehrenamtliche Ersthelfer, Polizisten, Sozialarbeiter, (Gefängnis)personal mit Kontakt zu Drogenabhängigen
	

	
	R/B
	Reisende in Regionen mit hoher Hepatitis-B-Prävalenz bei Langzeitaufenthalt mit engem Kontakt zu Einheimischen.

	Siehe Immunprophylaxe bei Exposition

	
	P
	· Verletzungen mit möglicherweise HBV-haltigen Gegenständen, z. B. Nadelstich
· Neugeborene HbsAg-positiver Mütter oder von Müttern mit unbekanntem HbsAg-Status (unabhängig vom Geburtsgewicht)
	Siehe Anmerkungen zum Impfkalender

	Humane Papillomaviren
(HPV)


	
	
	Frauen, die zum von der STIKO empfohlenen Zeitpunkt (12-17 Jahre) keine Impfung gegen HPV erhalten haben, können ebenfalls von einer Impfung gegen HPV profitieren. Es liegt in der Verantwortung des Arztes, nach individueller Prüfung von Nutzen und Risiko der Impfung seine Patientinnen auf der Basis der Impfstoffzulassung darauf hinzuweisen.


	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Influenza
	S
	Personen über 60 Jahre 
	Jährliche Impfung im Herbst mit einem Impfstoff mit aktueller von der WHO em​pfohlener Antigenkombination



	
	I
	Alle Schwangeren ab 2. Trimenon, bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens ab 1. Trimenon

	Impfung mit einem Impfstoff mit aktueller von der WHO empfohlener Antigenkombination



	
	I
	Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit er​höhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens wie z. B. chronische Krankheiten der Atmungsorgane (inklusive Asthma und COPD), chronische Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten, Diabetes und andere Stoffwechselkrankheiten, chronische neurologische Krankheiten, z. B. Multiple Sklerose mit durch Infektionen getriggerten Schüben, Personen mit angeborenen oder erworbenen Immundefekten mit T- und / oder B-zellulärer Restfunktion, HIV-Infektion – sowie Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen 


	Jährliche Impfung im Herbst mit einem Impfstoff mit aktueller von der WHO em​pfohlener Antigenkombination



	
	B/I
	Personen mit erhöhter Gefährdung, z. B. medi​zinisches Personal, Personal in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr sowie Personen, die als mögliche Infektionsquelle für von ihnen betreute ungeimpfte Risikogruppen fungieren können


	

	
	I/B
	Personen mit erhöhter Gefährdung durch direkten Kontakt zu Geflügel und Wildvögel
	Eine Impfung mit dem aktuellen saisonalen humanen Influenza-Impfstoff bietet keinen direkten Schutz vor Infektionen durch den Erreger der aviären Influenza, sie kann jedoch Doppelinfektionen mit den aktuell zirkulierenden Influenzaviren verhindern (für Beschäftigte siehe TRBA 608 des ABAS unter www.baua.de > Themen von A-Z > Biologische Arbeitsstoffe > Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe > Aktuell > Beschluss)

	
	R/I
	Für Reisende aus den unter S (Standard-) und I (Indikationsimpfung) genannten Personengruppen, die nicht über einen aktuellen Impfschutz verfügen, ist die Impfung generell empfehlenswert, für andere Reisende ist eine Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend Exposition und Impfstoffverfügbarkeit sinnvoll
	

	
	I


	Wenn eine intensive Epidemie aufgrund von Erfahrungen in anderen Ländern droht oder nach deutlicher Antigendrift bzw. einer Antigenshift zu erwarten ist und der Impfstoff die neue Variante enthält
	Entsprechend der Empfehlungen der 
Gesundheitsbehörden.


	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Masern
	S
	Nach 1970 geborene ungeimpfte bzw. in der Kindheit nur einmal geimpfte Personen 18 Jahre oder nach 1970 geborene Personen18 Jahre mit unklarem Impfstatus


	Einmalige Impfung, vorzugsweise mit einem MMRImpfstoff



	
	B
	Nach 1970 Geborene mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, die im Gesundheitsdienst und bei der Betreuung von Immundefizienten sowie in Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind


	Einmalige Impfung, vorzugsweise mit MMR-Impfstoff (s. a. Epid. Bull. 29/2006, 
S. 230-231)



	
	P
	Postexpositionsprophylaxe

Ungeimpfte ab dem Alter von 9 Monaten bzw. in der Kindheit nur einmal geimpfte Personen oder Personen mit unklarem Impfstatus mit Kontakt zu Masernkranken; möglichst innerhalb

von 3 Tagen nach Exposition


	Einmalige Impfung, vorzugsweise mit einem MMRImpfstoff

Die Immunglobulingabe ist zu erwägen für gefährdete Personen mit hohem Komplikationsrisiko und für Schwangere (s. a. Epid. Bull. 29/2001, S. 223).



	
	I
	Im Rahmen eines Ausbruchs

Nach 1970 Geborene mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit


	Einmalige Impfung, vorzugsweise mit einem MMRImpfstoff




	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Meningokok​ken​Infektio​nen (Gruppen A, C, W135,Y)


	I
	Gesundheitlich Gefährdete: Personen mit an​geborenen oder erworbenen Immundefekten mit T- und/oder B-zellulärer Restfunktion, ins​besondere Komplement-/Properdindefekte, Hy​pogammaglobulinaemie; Asplenie
	Kinder im Alter von 2 Monaten bis 2 Jahren: Impfung mit konjugiertem Meningokokken-C-(MenC-)Impfstoff; nach Vollendung des 2. Lebensjahres durch 4-valenten Polysaccharid-Impfstoff (PS-Impfstoff) ergänzen. Mindestabstand von 2 Monaten beachten.

Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren: ggf. fehlende Impfung mit konjugiertem MenC-Impfstoff nachholen, gefolgt von einer Impfung mit 4-valentem PSImpfstoff. Mindestabstand von 2 Monaten beachten.

Ab einem Alter von 11 Jahren Impfung mit 4-valentem Konjugatimpfstoff.



	
	B
	Gefährdetes Laborpersonal (bei Arbeiten mit dem Risiko eines N.-meningitidis-Aerosols!)
	Impfung mit 4-valentem Konjugatimpfstoff. Bei bereits mit einem PS-Impfstoff geimpften Personen sollte bei der nächsten fälligen Auffrischung mit 4-valentem Konjugatimpfstoff geimpft werden. Ist bereits eine Impfung mit konjugiertem MenC-Impfstoff erfolgt, ist eine weitere Impfung mit 4-valentem Konjugatimpfstoff empfohlen.



	
	R
	Reisende in epidemische/hyperendemische Länder, besonders bei engem Kontakt zur ein​heimischen Bevölkerung; Entwicklungshelfer; dies gilt auch für Aufenthalte in Regionen mit Krankheitsausbrüchen und Impfempfehlung für die einheimische Bevölkerung (WHO-und Län​derhinweise beachten).
	Ab einem Alter von 11 Jahren Impfung mit einem 4- va lenten Konjugatimpfstoff. Bis zum Alter von 10 Jahren eine Impfung mit epidemiologisch indiziertem AC-, oder A,C,W135,Y-Polysaccharid-Impfstoff (für den afri kanischen Meningitis-Gürtel wird wegen der Zirkulation der Serogruppe W135 in einigen Ländern derzeit der A,C,W135,Y-Impfstoff bevorzugt). Der Impferfolg ist bei Kindern unter 2 Jahren vor allem für die Serogruppen C, W135 und Y deutlich schlechter als bei Erwachsenen; es

kann für diese Altersgruppe jedoch zumindest ein kurzfristiger Schutz gegen die Serogruppe A erreicht werden. Bei Kindern von 1 bis 10 Jahren sollte die Standardimpfung mit Men-C-Konjugatimpfstoff möglichst vor einer PS-Impfung durchgeführt werden. Wenn vor einer Krankheit durch die Serogruppe C geschützt werden soll, steht für Personen ab 2 Monaten eine Impfprophylaxe mit konjugiertem Impfstoff zur Verfügung.


	
	R
	Vor Pilgerreise (Hadj)
	Bis zum Alter von 10 Jahren Impfung mit 4-valentem PS-Impfstoff. Ab dem Alter von 11 Jahren Impfung mit 4-valenten Konjugatimpfstoff (Einreisebestimmungen beachten).



	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Meningokok​ken​Infektio​nen (Gruppen A, C, W135,Y)


	R
	Schüler/Studenten vor Langzeit-Aufenthalten in Ländern mit empfohlener allgemeiner Impfung für Jugendliche oder selektiver Impfung für Schüler/Studenten.


	Entsprechend den Empfehlungen der Ziel​länder.

Bei fortbestehendem Infektionsrisiko Wie​derimpfung für alle oben angegebenen Indi​kationen nach Angaben des Herstellers, für PS-Impfstoff im Allgemeinen nach 3 Jahren.

Die Wiederimpfung erfolgt bei Personen ab

11 Jahren mit dem 4-valentem Konjugatimpfstoff.


	
	I/P
	Bei Ausbrüchen oder regionalen Häufungen auf Empfehlung der Gesundheitsbehörde (s. Ab-schnitt „Spezielle Hinweise zur Durchführung von Schutzimpfungen“, S. 237)


	

	
	P
	Für enge Kontaktpersonen zu einem Fall einer invasiven Meningokokken-Infektion wird eine Rifampicin-Prophylaxe empfohlen (außer für Schwangere; s. d.)
Hierzu zählen:

· alle Haushaltskontaktmitglieder

· Personen mit Kontakt zu oropharyngealen Sekreten eines Patienten

· Kontaktpersonen in Kindereinrichtungen mit Kindern unter 6 Jahren (bei guter Grup​pentrennung nur die betroffene Gruppe)

· enge Kontaktpersonen in Gemeinschafts​einrichtungen mit haushaltsähnlichem Charakter (Internate, Wohnheime sowie Kasernen)
DieChemoprophylaxe ist indiziert, falls engere Kontakte mit dem Indexpatienten in den letzten 7 Tagen vor dessen Erkrankungsbeginn stattgefunden haben. Die Durchführung der Chemoprophylaxe ist bis 10 Tage nach letztem Kontakt mit dem Indexpatienten sinnvoll.

Zusätzlich zur Chemoprophylaxe wird für bisher ungeimpfte, enge Kontaktpersonen (Haushaltskontakte oder enge Kontakte mit haushaltsähnlichem Charakter) eines Erkrankten mit einer impfpräventablen invasiven Meningokokken-Infektion so bald wie möglich nach dem Kontakt die Meningokokken-Impfung empfohlen.


	Dosierung:
Rifampicin:
Neugeborene: 10 mg/kg/Tag in 2 ED p. o. für 2 Tage 
Kinder: 20 mg/kg/Tag in 2 ED p. o. für 2 Tage (maximale ED 600 mg)

Personen ab 30 kg/ Jugendliche und Erwachsene: 3 x 600 mg/Tag für 2 Tage
Eradikationsrate: 72-90 %

ggf. Ceftriaxon:

ab 12 Jahre: 250 mg i. m. in einer ED

bis 12 Jahre: 125 mg i. m. 

Eradikationsrate: 97 %

ggf. Ciprofloxacin:

ab 18 Jahre: einmal 500 mg p. o. 

Eradikationsrate: 90-95 %

Da bei Schwangeren die Gabe von Rifam​picin und Gyrasehemmern kontraindiziert ist, kommt bei ihnen zur Prophylaxe ggf. Ceftriaxon in Frage.

Der Indexpatient mit einer invasiven Menin​gokokken-Infektion sollte nach Abschluss der Therapie ebenfalls Rifampicin erhalten, sofern er nicht intravenös mit einem Ce​phalosporin der 3. Generation behandelt wurde.

Bei Serogruppe C: Impfung mit einem Konjungat-Impfstoff ab dem Alter von 2 Monaten, nach Empfehlung des Herstellers.

Bei Serogruppe W135 oder Y: Ab dem Alter von 24 Monaten bis zum Alter von 10 Jahren Impfung mit einem 4-valenten PS-Impfstoff. Ab dem Alter von 11 Jahren: Impfung mit 4-valentem Konjugatimpfstoff.
Bei Serogruppe A: Ab dem Alter von 3 Monaten bis zum Alter von 10 Jahren Impfung mit einem bivalenten (A,C) oder ab dem Alter von 6 Monaten bis zum Alter von 10 Jahren mit einem 4-valenten PSImpfstoff.

Ab dem Alter von 11 Jahren: Impfung mit

einem 4-valentem Konjugatimpfstoff.


	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Mumps
	B
	Ungeimpfte bzw. empfängliche Personen in Einrichtungen der Pädiatrie, in Gemeinschafts​einrichtungen für das Vorschulalter und Kinder​heimen


	Einmalige Impfung, vorzugsweise mit MMR-Impfstoff.

	
	P
	Ungeimpfte bzw. einmal geimpfte Personen und Personen mit unklarem Immunstatus mit Kontakt zu Mumpskranken; möglichst inner-halb von 3 Tagen nach Exposition


	Vorzugsweise mit MMR-Impfstoff

	Pertussis


	S/A
	Erwachsene sollen die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap-Kombinations-impfung erhalten.


	Tdap-Kombinationsimpfstoff, bei entsprechender Indiaktion als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.



	
	I
	Sofern in den letzten 10 Jahren keine Pertussis-Impfung stattgefunden hat, sollen

- Frauen im gebärfähigen Alter;

- enge Haushaltskontaktpersonen (Eltern, Geschwister) und Betreuer (z. B. Tagesmütter, Babysitter, ggf. Großeltern) möglichst 4 Wochen vor Geburt des Kindes 1 Dosis Pertussis-

Impfstoff erhalten.

Erfolgte die Impfung nicht vor der Konzeption, sollte die Mutter bevorzugt in den ersten Tagen nach der Geburt des Kindes geimpft werden.

	

	
	B
	Sofern in den letzten 10 Jahren keine Pertussis-Impfung stattgefunden hat, sollte Personal im Gesundheitsdienst sowie in Gemeinschaftseinrichtungen eine Dosis Pertussis-Impfstoff erhalten.

	

	
	P
	In einer Familie bzw. Wohngemeinschaft oder einer Gemeinschaftseinrichtung für das Vorschulalter ist für Personen mit engen Kontakten ohne Impfschutz eine Chemoprophylaxe mit einem Makrolid empfehlenswert(s. a. „Ratgeber Pertussis“: www.rki.de > Infektionskrankheiten vonm A-Z > Pertussis).

	


	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Pneumo​

kokken-Infektionen


	S
	Personen über 60 Jahre.
	Eine Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff; Wiederholungsprüfung im Abstand von 6 Jahren

Nach Angaben der Hersteller für Personen mit erhöhtem Risiko für schwere Pneumokokken-Erkrankung (Risiko-Nutzen-Abwägung beachten) 

	
	I
	Kinder (ab vollendetem 2. Lebensmonat), 
Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter 
gesundheitlicher Gefährdung infolge einer 
Grundkrankheit:

1.
Angeborene oder erworbene Immundefek​te mit T- und/oder B-zellulärer Restfunk​tion, wie z. B.:

· Hypogammaglubulinaemie, Komple​ment- und Properdindefekte,

· bei funktioneller oder anatomischer Asplenie

· bei Sichelzellenanämie

· bei Krankheiten der blutbildenden Or​gane

· bei neoplastischen Krankheiten

· bei HIV-Infektion

· nach Knochenmarktransplantation

· vor Organtransplantation und vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie

2.
Chronische Krankheiten, wie z. B.

· Herz-Kreislauf-Krankheiten

· Krankheiten der Atmungsorgane

· Diabetes mellitus oder andere Stoff​wechselkrankheiten

· Chronische Nierenkrankheiten/nephrotisches Syndrom

· Liquorfistel
	Gefährdete Kleinkinder (vom vollendeten 
2. Lebensjahr bis zum vollendeten 
5. Lebensjahr) erhalten Pneumokokken-Konjugat-Impfstoff 

Personen mit fortbestehender gesundheitlicher Gefährdung können ab vollendetem 2. Lebensjahr Polysaccharid-Impfstoff erhalten. Bei den – wie empfohlen – zuvor mit Konjugatimpfstoff geimpften Kindern (s.o.) beträgt der Mindestabstand zur nachfolgenden Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff 2 Monate.

Bei folgenden Indikationen sind eine ggf. auch mehrere Wiederholungsimpfungen mit Polysaccharid-Impfstoff im Abstand von 5 (Erwachsene) bzw. mindestens 3 Jahren (Kinder unter 10 Jahren) in Erwägung zu ziehen (Risiko-Nutzen-Abwägung beachten):

1. Angeborene oder erworbene Immundefekte mit T- und/oder B-zellulärer Restfunktion

2. Chronische Nierenkrankheiten/nephrotisches Syndrom.




	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Poliomyelitis
	S
	Alle Personen bei fehlender oder unvoll-
ständiger Grundimmunisierung.
Alle Personen ohne einmalige Auffrischung.
	Erwachsene, die im Säuglings- und Kleinkindalter eine vollständige Grundimmunisierung und im Jugendalter oder später mindestens eine Auffrischimpfung erhalten haben oder die als Erwachsene nach Angaben des Herstellers grundimmunisiert wurden und eine Auffrischimpfung erhalten haben, gelten als vollständig immunisiert.
Darüber hinaus wird eine routinemäßige Auffrischimpfung nach dem vollendeten 18- Lebensjahr nicht empfohlen.

Ungeimpfte Personen erhalten IPV entsprechend den Angaben des Herstellers. Ausstehende Impfungen der Grundimmunisierung werden mit IPV nachgeholt.



	
	
	Für folgende Personengruppen ist eine Auf​frischimpfung indiziert:
	Impfung mit IPV, wenn die Impfungen der Grundimmunisierung nicht vollständig dokumentiert sind oder die letzte Impfung der Grundimmunisierung bzw. die letzte Auffrischungsimpfung länger als 10 Jahre zurückliegen.

Personen ohne Nachweis einer Grund-
immunisierung sollten vor Reisebeginn 
wenigstens 2 Dosen IPV erhalten.



	
	I
	· Reisende in Regionen mit Infektionsrisiko (die aktuelle epidemische Situation ist zu beachten, insbesondere die Meldungen der WHO)

· Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber bei der Einreise aus Gebieten mit Polio-Risiko


	

	
	B
	· Personal der o. g. Einrichtungen

· Medizinisches Personal, das engen Kon​takt zu Erkrankten haben kann

· Personal in Laboratorien mit Poliomyelitis-Risiko


	

	
	P
	Bei einer Poliomyelitis-Erkrankung sollten alle Kontaktpersonen unabhängig vom Impfstatus ohne Zeitverzug eine Impfung mit IPV erhalten.
Ein Sekundärfall ist Anlass für Riegelungs-
impfungen.
	Sofortige umfassende Ermittlung und Fest​legung von Maßnahmen durch die Gesund​heitsbehörde.
Riegelungsimpfung mit IPV und Festlegung weiterer Maßnahmen durch Anordnung der Gesundheitsbehörden.


	Röteln
	I
	Ungeimpfte Frauen oder Frauen mit unklarem Impfstatus im gebärfähigen Alter

Einmal geimpfte Frauen im gebärfähigen Alter


	Zweimalige Impfung – bei entsprechender Indikation mit einem MMR-Impfstoff

Einmalige Impfung – bei entsprechender Indikation mit einem MMR-Impfstoff

	
	B
	Ungeimpfte Personen oder Personen mit unklarem Impfstatus in Einrichtungen der Pädiatrie, der Geburtshilfe und der Schwangerenbetreuung sowie in Gemeinschaftseinrichtungen


	Einmalige Impfung – bei entsprechender Indikation mit einem MMR-Impfstoff




	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Tetanus


	S/A
	Alle Personen bei fehlender oder unvollstän​diger Grundimmunisierung, wenn die letzte Im​pfung der Grundimmunisierung oder die letzte Auffrischungsimpfung länger als 10 Jahre zu​rückliegt. Eine begonnene Grundimmunisie​rung wird vervollständigt, Auffrischimpfung in 10-jährigem Intervall.


	Erwachsene sollen die nächste fällige tetanus-Impfung einmalig als Tdap-Kombinationsimpfung erhalten, bei eintsprechender Indikation als Tdap-IPV- Kombinationsimpfung.


	
	P
	(s. Tabelle 4, S. 296)


	

	Tollwut


	B
	1. Tierärzte, Jäger, Forstpersonal u. a. Personen mit Umgang mit Tieren in Gebieten mit neu aufgetretener Wildtiertollwut

2. Personen mit beruflichem oder sonstigem engen Kontakt zu Fledermäusen

3. Laborpersonal mit Expositionsrisiko gegenüber Tollwutviren


	Dosierungsschema nach Angaben des Herstellers

Personen mit weiter bestehendem Expositionsrisiko sollten regelmäßig eine Auffrischimpfung entsprechend den Angaben des Herstellers erhalten.

Mit Tollwutvirus arbeitendes Laborpersonal sollte halbjährlich auf neutralisierende Antikörper untersucht werden. Eine Auffrischimpfung ist bei < 0,5 IE/ml Serum indiziert.



	
	R
	Reisende in Regionen mit hoher Tollwut-
gefährdung (z. B. durch streunende Hunde)


	

	
	P
	(s. Tabelle 5, S. 293)


	

	Tuberkulose
	
	Die Impfung mit dem derzeit verfügbaren 
BCG-Impfstoff wird nicht empfohlen.


	

	Typhus
	R
	Bei Reisen in Endemiegebiete
	Nach Angaben des Herstellers



	Varizellen
	I
	1. Seronegative Frauen mit Kinderwunsch

2. Seronegative Patienten vor geplanter immunsuppressiver Therapie oder Organtransplantation

3. Empfängliche Patienten mit schwerer Neurodermitis

4. Empfängliche Personen mit engem Kontakt zu den unter Punkt 2. und 3. Genannten


	Nach Angaben des Herstellers

Die Hinweise zur Impfung seronegativer Patienten unter immunsuppressiver Therapie sind dem Epidemiologischen Bulletin, Sonderdruck November 2005, zu entnehmen.

„Empfängliche Personen“ bedeutet: keine Impfung und anamnestisch keine Varizellen oder bei serologischer Testung kein Nachweis spezifischer Antikörper




	Impfung 
gegen
	Kate​gorie
	Indikation bzw. Reiseziel
	Anwendungshinweise

(Packungsbeilage/Fachinformation beachten)

	Varizellen
	B 
	Seronegatives Personal im Gesundheitsdienst, insbesondere der Bereiche Pädiatrie, Onkolo-gie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Intensivmedizin und der Betreuung von Immundefizienten so-wie bei Neueinstellungen in Gemeinschaftsein-richtungen für das Vorschulalter


	

	
	P
	Empfehlungen zur postexpositonellen Vari​zellen-Prophylaxe durch Inkubationsim​pfung:

Bei ungeimpften Personen mit negativer Vari​zellen-Anamnese und Kontakt zu Risikoperso​nen ist eine postexpositionelle Impfung inner​halb von 5 Tagen nach Exposition oder inner​halb von 3 Tagen nach Beginn des Exanthems beim Indexfall zu erwägen. Dies ist jedoch keine ausreichende Begründung für den Verzicht auf die Absonderung gegenüber Risikopersonen.

Exposition heißt:

· 1 Stunde oder länger mit infektiöser 
Person in einem Raum
· face-to-face-Kontakt
· Haushaltskontakt
	Durch passive Immunisierung mit Varizella-Zoster-Immunglobulin (VZIG):

Die postexpositionelle Gabe von VZIG wird empfohlen innerhalb von 96 Stunden nach Exposition, sie kann den Ausbruch einer Er​krankung verhindern oder deutlich ab​schwächen.

Sie wird empfohlen für Personen mit erhöhtem Risiko für  Varizellen-Komplikatio​nen, dazu zählen:

· ungeimpfte Schwangere ohne Varizel​lenanamnese

· immundefiziente Patienten mit unbe​kannter oder fehlender Varizellen-Im​munität

· Neugeborene, deren Mutter 5 Tage vor bis 2 Tage nach der Entbindung an Varizellen erkrankte.

Für Applikation und Dosierung von VZIG sind die Herstellerangaben zu beachten!




Hinsichtlich der „Speziellen Hinweise zur Durchführung von Schutzimpfungen“ wird auf das Epide-miologische Bulletin Nr. 30/2011 des Robert-Koch-Instituts, und die Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) (Stand: Juli 2011) verwiesen.
Das Epidemiologische Bulletin Nr. 30/2011 des
Robert-Koch-Instituts finden Sie im Internet unter www.rki.de.
	Meldepflichtige Erkrankungen


	5.


Infektionsschutzgesetz (IfSG)


Das IfSG wurde in der Erkenntnis verabschiedet, dass die Verhütung übertragbarer Krankheiten noch besser als deren Bekämpfung die Allgemeinheit vor gesundheitlichen Schäden schützt.

Die zuständige Behörde (das Gesundheitsamt sowie die Ortspolizeibehörde) ist verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen, wenn Tatsachen vorliegen, die zum Auftreten übertragbarer Krankheiten führen können oder wenn an​zunehmen ist, dass solche Tatsachen vorliegen (§ 16 IfSG).

Das IfSG regelt auch die Rechte und Pflichten der betroffenen Personen.

Bei Auftreten bestimmter Krankheiten oder einem entsprechenden Verdacht ist eine Absonderung vorgeschrieben; wenn Betroffene sich gegenüber angeordneten Absonderungsmaßnahmen unein​sichtig zeigen und diese nicht beachten, ist eine Zwangsisolierung möglich.

Meldepflichtige Krankheiten

	Meldepflichtige Krankheiten
	Meldepflichtige Nachweise
von Krankheitserregern

	(1)
Namentlich ist zu melden:

1.
Der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an

a)
Botulismus

b)
Cholera

c)
Diphtherie

d)
humaner spongiformer Enzephalopa​thie, außer familiär-hereditärer 
Formen

e)
akuter Virushepatitis

f)
enterophatischem hämolytisch-
urämischem Syndrom (HUS)

g)
virusbedingtem hämorrhagischem Fieber

h)
Masern

i)
Meningokokken-Meningitis o. 
–Sepsis

j)
Milzbrand

k)
Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer wenn traumatisch bedingt)

l)
Pest

m)
Tollwut

n)
Typhus abdominalis/Paratyphus

sowie die Erkrankung und der Tod an 
einer behandlungsbedürftigen Tuberkulo​se, auch wenn ein bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt,

2.
Der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittel​vergiftung oder an einer akuten infek​tiösen Gastroenteritis, wenn

a)
eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 ausübt,

b)
zwei oder mehr gleichartige Erkran​kungen auftreten, bei denen ein epi​demischer Zusammenhang wahr​scheinlich ist oder vermutet wird,

3.
Der Verdacht einer über das übliche Aus​maß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung,

4.
Die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder an​steckungs​vedächtiges Tier sowie die Be​rührung eines solchen Tieres oder Tier​körpers,

5.
Soweit nicht nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig, das Auftreten

a)
einer bedrohlichen Krankheit oder
b)
von zwei oder mehr gleichartigen Er​krankungen, bei denen ein epidemi​scher Zusammenhang wahrschein​lich ist oder vermutet wird, wenn dies auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit hinweist und  Krankheitserreger als Ursache in Be​tracht kommen, die nicht in § 7 ge​nannt sind.

Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 8, § 9 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder 3 oder Abs. 4 zu erfolgen.

(2)
Dem Gesundheitsamt ist über die Meldung nach Absatz 1 Nr. 1 hinaus mitzuteilen, wenn Personen, die an einer behandlungsbedürfti​gen Lungentuberkulose leiden, eine Behand​lung verweigern oder abbrechen. Die Mel​dung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen.

(3)
Dem Gesundheitsamt ist unverzüglich das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, als Ausbruch nichtnamentlich zu melden. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 5, § 10 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 und 4 Satz 3 zu erfolgen.


	(1)
Namentlich ist bei folgenden Krankeitser​regern, soweit nicht anders bestimmt, der di​rekte oder indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen:

1.
Adenoviren; Meldepflichtig nur für den di​rekten Nachweis im Konjunkivalabstrich

2.
Bacillus anthracis

3.
Borrelia recurrentis

4.
Brucella sp.

5.
Campylobacter sp., darmpathogen

6.
Chlamydia psittaci

7.
Clostridium botulinum oder Toxinnach​weis

8.
Corynebacterium diphtheriae, Toxin bil​dend

9.
Coxiella burnetii

10.
Crytosporidium parvum
11.
Ebolavirus

12.
a)
Escherichia coli, enterohämorraghi​
sche Stämme (EHEC)


b)
Escherichia coli, sonstige darmpatho​
gene Stämme

13.
Francisella tularensis

14.
FSME-Virus
15.
Gelbfiebervirus

16.
Giardia lamblia

17.
Haemophilus influenzae; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor oder Blut

18.
Hantaviren

19.
Hepatitis-A-Virus

20.
Hepatitis-B-Virus

21. Hepatitis-C-Virus; Meldepflicht für alle     Nachweise, soweit nicht bekannt ist, dass eine chronische Infektion vorliegt

22. Hepatitis-D-Virus

23. Hepatitis-E-Virus

24. Influenzaviren; Meldepflicht nur für den      direkten Nachweis

25. Lassavirus

26. Legionella sp.

27. Leptospira interrogans

28. Listeria monocytogenes; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Blut, Li​quor oder anderen normalerweise steri​len Substraten sowie aus Abstrichen von Neugeborenen

29. Marburgvirus

30. Masernvirus

31. Mycobacterium leprae

32. Mycobacterium tuberculosis/africanum,      Mycobacterium bovis; Meldepflicht für den direkten Erregernachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis der Resis​tenzbestimmung; vorab auch für den Nachweis säurefester Stäbchen im Spu​tum

33. Neisseria meningitidis; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor, Blut, hämorrhagischen Hautinfiltraten oder anderen normalerweise sterilen Substraten

34. Norwalk-ähnliches Virus; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Stuhl

35. Poliovirus

36. Rabiesvirus

37. Rickettsia prowazekii

38. Rotavirus

39. Salmonella Paratyphi; Meldepflicht für al​le direkten Nachweise

40. Salmonella Typhi; Meldepflicht für alle      direkten Nachweise

41. Salmonella, sonstige

42. Shigella sp.

43. Trichinella spiralis

44. Vibrio cholerae O 1 und O 139

45. Yersinia enterocolitica, darmpathogen

46. Yersinia pestis

47. andere Erreger hämorrhagischer Fieber

Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen.

(2)
Namentlich sind in dieser Vorschrift nicht genannte Krankheitserreger zu melden, so​weit deren örtliche und zeitliche Häufung auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allge​meinheit hinweist. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3 und Abs. 4, § 9 Abs. 2, 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen.

(3)
Namentlich ist bei folgenden Krankheitser​regern der direkte oder indirekte Nachweis zu melden:

1.
Treponema pallidum

2.
HIV

3.
Echinococcus sp.

4.
Plasmodium sp.

5.
Rubellavirus; Meldepflicht nur bei konna​talen Infektionen

6.
Toxoplasma gondii; Meldepflicht nur bei     konnatalen Infektionen

Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß 8 Abs. 1 Nr. 2, 3 und Abs. 4, § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, 4 Satz 1 zu erfolgen.


Zur Meldung ist z. B. die/der behandelnde oder sonst hinzugezogene Ärztin/Arzt verpflichtet. Die Meldung ist unverzüglich an das für den Aufenthalt des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt zu erstatten.

Die Meldepflicht gilt sowohl für Krankheiten, die bei Patienten auftreten, als auch für Krankheiten der Beschäftigten. Die Meldung an die/den Ärztin/Arzt, der die Vorsorgeuntersuchungen durchführt, ersetzt nicht die ggf. notwendig werdende Meldung an das Gesundheitsamt.

Ein Muster für einen Meldeformular für meldepflichtige Krankheiten gem. §§ 6,8,9 IfSG

finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“,  „Formulare“, 
im Kapitel „Hygiene“.



Schutzmaßnahmen § 28 lfSG

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde (das Gesundheitsamt sowie die Ortspolizeibehörde) die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 lfSG genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.

Berufliches Tätigkeitsverbot § 31 lfSG

Die zuständige Behörde (das Gesundheitsamt sowie die Ortspolizeibehörde) kann Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagen. Satz 1 gilt auch für sonstige Personen, die Krankheitserreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht.

Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Berlin vom 05.09.2002, Az.: 14 A 66/02, wurde in einem Fall eines Zahnarztes mit Hepatitis-Trägerstatus ein eingeschränktes berufliches Tätigkeitsver​bot angeordnet, obwohl die Deutsche Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde die Infek​tionsgefahr für sehr gering ansah. Nach diesem Beschluss ist davon auszugehen, dass eine invasive zahnärztliche Tätigkeit bei Vorliegen einer HepatitisC-Infektion nicht zulässig ist. Der Abwehr der Ge​sundheitsgefahren wird sehr große Bedeutung zugemessen. 
Verstöße gegen ein Berufsverbot stellen eine Straftat dar (§ 75 Abs. 1 lfSG)

Neben einem Berufsverbot muss stets eine Beobachtung (§ 29 lfSG) angeordnet werden, damit die weitere Entwicklung des Falles verfolgt und ggf. jeweils die erforderlichen seuchenrechtlichen Konsequenzen gezogen werden können.
	Berufskrankheiten


	6.


Berufskrankheiten sind Krankheiten, die sich ein Versicherter durch die Arbeit zuzieht und die entweder in der Berufskrankheitenverordnung verzeichnet oder die nach neuen medizinischen Erkenntnissen durch den Beruf verursacht sind. 

Als Berufskrankheiten kommen nur solche Erkrankungen in Frage, die nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind, denen bestimmte Personengruppen durch ihre Arbeit in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind. Die so genannten Volkskrankheiten wie Muskel- und Skeletterkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen können deshalb in der Regel keine Berufskrankheiten sein.

Nach § 5 der Berufskrankheitenverordnung (BKV) hat jede/r Ärztin/Arzt oder Zahnärztin/Zahnarzt den begründeten Verdacht, dass bei einer/einem Versicherten eine Berufskrankheit besteht, dem zuständigen Unfallversicherungsträger oder der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stelle (Staatlicher Gewerbearzt im Regierungspräsidium Stuttgart) auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Vordruck (seit 01.08.2002 gem. § 3 Abs. 1 der Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung – UVAV) mitzuteilen. Als Hilfestellung wurden vom BMAS einzelne Merkblätter veröffentlicht, z. B. zur Berufskrankheit Nr. 2106 der Anlage zur BKV „Druckschädigung der Nerven“.
	Auszug aus der Liste der Berufskrankheiten

nach der Berufskrankheitenverordnung (BeKV)

	Nr. 1102
	Erkrankungen durch Quecksilber oder seine Verbindungen

	Nr. 2106
	Druckschädigung der Nerven: setzt eine sich wiederholende mechanische und durch druckschädigende Einwirkung sowie eine eindeutige Beziehung zwischen der Lokalisation des einwirkenden Drucks und dem anatomisch zuzuordnenden klinisch-neurologischen Befund voraus; gefährdend sind vor allem Tätigkeiten mit körperlichen Zwangshaltungen, Haltungskonstanz, einseitige Belastungen oder Arbeiten mit hohen Repetitionsraten.

Beachte: Besondere Rückwirkungsregelung in § 6 Abs. 1 BeKV

	Nr. 2402
	Erkrankungen durch ionisierende Strahlen

	Nr. 3101
	Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohl​fahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war.

	Nr. 4301
	Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen (einschließlich Rhinopathie), die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können.

	Nr. 4302
	Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen ha​ben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können.

	Nr. 5101
	Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können.


Einen Vordruck für eine „Ärztliche Anzeige über eine Berufskrankheit“ für die Meldung bei der BGW finden Sie im Internet unter www.bgw-online.de 

einschließlich der dazugehörigen Erläuterungen zum Ausdrucken.

Weiterhin kann dieser Vordruck kostenlos über die BGW angefordert werden.

	Organisatorische Maßnahmen bei 
festgestellter Infektion mit

HBV oder HCV im Praxisteam (Exkurs)

	7.


Akute Infektion
Bei Nachweis von HBV ist dieser namentlich an das Gesundheitsamt zu melden, wenn er auf eine akute Infektion hinweist. Der Nachweis von HCV ist für alle Nachweise meldepflichtig, soweit nicht bekannt ist, dass eine chronische Infektion vorliegt. In der akuten Phase der Erkrankung soll keinerlei Tätigkeit mit Übertragungsgefahr durchgeführt werden, solange die virologischen Marker der HBC- und HCV-Replikation positiv sind. 

Chronische Infektion
Weist das Untersuchungsergebnis auf eine chronische Hepatitis B oder C hin, so erfolgt zunächst ein Gespräch zwischen dem befunderöffnendem Arzt und dem Betroffenen. Ist der befunderöffnende Arzt nicht in Kenntnis über die Tätigkeit des Betroffenen, so soll die Befunderöffnung zur Eruierung dieses Umstandes genutzt werden. Ziele dieser Gespräche sind,

· Information des Betroffenen über die Erkrankung und die therapeutischen Möglichkeiten,
· Verifizierung des Ergebnisses, ggf. erneute oder weitergehende Diagnostik,

· Grobeinschätzung der Relevanz hinsichtlich der Gefährdung Dritter.

Ergibt dieses Gespräch, 
· die Situation kann fachlich eindeutig eingeschätzt werden,
· es liegt keine Gefährdung Dritter vor,

· sie kann auch künftig ausgeschlossen werden durch dauerhafte oder zumindest bis zum Therapie​erfolg durchführbare Vermeidung von Tätigkeiten mit Übertragungsgefahr, 

dann sind keine weiteren Schritte erforderlich.
In allen anderen Fällen ist die Hinzuziehung weiterer Personen und/oder des Amtsarztes erforderlich.

Hinzuziehung des Amtsarztes

Steht eine Gefährdung außer Frage und ist der Betroffene bereit einer Änderung seiner Tätigkeit zuzu​stimmen, so ist zunächst die Einschaltung des Amtsarztes nicht erforderlich, wenn zur Klärung die Ein​beziehung weiterer Personen ausreicht. 

Die Einbeziehung des Amtsarztes sollte nach Möglichkeit einvernehmlich erfolgen. Bei Weigerung des Betroffenen steht der Meldung durch die/den feststellende/n Ärztin/Arzt an das Gesundheitsamt und ggf. an die/den Arbeitgeber/in die Schweigepflicht entgegen. Die/der Betroffene soll darauf hingewiesen werden, dass sie/er gegenüber der/dem Arbeitgeber/in eine vertragliche Verpflichtung hat, Schaden von diesem und von Patien​ten abzuwenden und dass gem. § 34 StGB ein „rechtfertigender Notstand“ die Möglichkeit der Durchbrechung der Schweigepflicht gibt. Letztendlich bleibt die Durchbrechung der Schweigepflicht die Entscheidung der/des feststellenden Ärztin/Arztes. Sie/er soll die Möglichkeit haben, den Fall und ihre/seine Ein​schätzung innerhalb eines hierfür geschaffenen Gremiums zu diskutieren. 
Entbindet die/der Betroffene die/den feststellende/n Ärztin/Arzt nicht von der Schweigepflicht und kommt diese/r zum Ergebnis, die Schweigepflicht nicht zu durchbrechen, so kann der Fall anonym in diesem Gremium besprochen werden. 

Gremium
Das Gremium soll am örtlichen Gesundheitsamt eingerichtet werden. Es definiert und überwacht die Maßnahmen, die bei Tätigkeiten mit erhöhter Übertragungsgefahr zur Infektionsprävention erforderlich sind und nimmt zur Einsatzmöglichkeit HBV/HCV-infizierter Personen Stellung. Es kann im Fall eines HBV/HCV-infizierten Beschäftigten im Gesundheitswesen einberufen werden

· vom befunderöffnenden Arzt zur anonymisierten Beratung, ob in dem Fall eine Durchbrechung der Schweigepflicht zu rechtfertigen ist,

· vom Amtsarzt, falls bereits eine namentliche Meldung erfolgt ist, zur Abwägung der erforderlichen Maßnahmen im Einzelfall,

· vom Betroffenen, um seine weiteren beruflichen Einsatzmöglichkeiten an objektiver Stelle klären zu lassen.

Die/der Betroffene soll vor dem Gremium angehört werden. Zur Wahrung der Anonymität soll die Teil​nahme freiwillig sein. Die/der Betroffene kann in jedem Fall eine Person ihres/seines Vertrauens mit der Wahr​nehmung ihrer/seiner Interessen vor dem Gremium betrauen. Dem Gremium können als Mitglieder ange​hören: Hygieniker, Arbeitgeber/in, Infektiologen, medizinische Mikrobiologen oder Virologe, der Betriebsarzt, Vertreter der Landesärztekammer, der behandelnde Arzt des betroffenen Mitarbeiters und der Amtsarzt. Die Zusammensetzung des Gremiums kann variieren, wobei immer ein Mitglied besonderer infetiologische Fachkenntnisse besitzen sollte. 
Weitere Maßnahmen:

Regelmäßige Verlaufskontrolle,

Adäquate Beratung der/des Betroffenen über moderne Methoden der Hepatitis-B/Hepatitis-C-Therapie einschließlich der Einleitung von Behandlungsmaßnahmen zur Therapie der chronischen HBV/HCV-Infektion.

Zum Schutz von Patienten und ihres Umfeldes sind Rückverfolgungsuntersuchungen bei den Pa​tienten zu initiieren, die von potentiellen HBV/HCV-Überträgern behandelt wurden. In allen weiteren Fällen eines bekannt gewordenen HBV/HCV-Infektionsrisikos empfiehlt es sich, das zuständige Gesundheitsamt nicht namentlich zu informieren.

Die Verantwortung für die konsequente Umsetzung aktueller Erkenntnisse über sichere Arbeits​methoden und Maßnahmen zur Verhütung nosokomialer Infektionen obliegt der/dem Arbeitgeber/in. 
	Gefährdungsbeurteilung
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	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Arbeitsmedizinische Vorsorge in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	1.
	Im Rahmen der nach § 3 des Arbeitsschutzgesetzes zu treffenden Maßnahmen hat der Praxisinhaber 
für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen. Sie umfasst die zur Verhütung arbeits-bedingter Gesundheitsgefahren erforderlichen arbeitsmedizinischen Maßnahmen.

Der Praxisinhaber hat sicherzustellen, dass für alle Beschäftigten, die Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen und Gefahrstoffen durchführen, eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung durchgeführt wird. Diese Beratung soll im Rahmen der Unterweisung erfolgen. Dabei sind die Beschäftigten über Angebots​untersuchungen nach zu unterrichten sowie auf besondere Gefährdungen zum Beispiel bei dauernd 
verminderter Immunabwehr hinzuweisen. Die Beratung ist unter Beteiligung eines Betriebsarztes oder 
Arbeitsmediziners durchzuführen.
	§§ 3, 11 ArbSchG
	
	

	2.
	Der Zahnarzt hat die Angestellten über die in Frage kommenden Maßnahmen zur Immunisierung 
(Hepatitis-B-Schutzimpfung) bei Aufnahme der Tätigkeit und bei gegebener Veranlassung zu unterrichten und zu informieren. Die im Einzelfall gebotenen Maßnahmen zur Immunisierung sind dabei im Einvernehmen mit dem Arzt, der die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durchführt, festzulegen. Die Kosten der Impfung trägt grundsätzlich der Arbeitgeber, d. h. der Zahnarzt. Sollte eine einzelne Krankenkasse der Mitarbeiterin die Kosten der Schutzimpfung übernehmen, kann der Zahnarzt die Mitarbeiterin beim Hausarzt immunisieren lassen.
	Anhang Teil 2 Abs. 1 ArbMedVV

RKI-Empf. „Zahnheilkunde“
	
	

	3.
	Im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung muss der Zahnarzt durch Ärzte, die Fachärzte für Arbeitsmedizin sind oder die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ führen, fachkundig beraten werden.
	§ 1 ASiG

§ 3 ArbMedVV
	
	

	4.

5.
	Im Merkblatt „Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“ finden Sie eine Zusammenstellung der in 
einer Zahnarztpraxis relevanten arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (G 24, G 37 und G 42).
	§§ 4 und 5 
ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang 
Teil 1, 2 und 4

§ 32f. JArbSchG
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Arbeitsmedizinische Vorsorge in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	6.
	Der Praxisinhaber hat die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durch 
Beauftragung eines Arztes sicherzustellen. Er darf nur Ärzte beauftragen, die Fachärzte für Arbeitsmedizin sind oder die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ führen. Der beauftragte Arzt hat für arbeits-medizinische Vorsorgeuntersuchungen, die besondere Fachkenntnisse oder eine spezielle Ausrüstung erfordern, Ärzte hinzuzuziehen, die diese Anforderungen erfüllen.
	§ 11 ArbSchG

§ 3 Abs. 2 
ArbMedVV
	
	

	7.
	Im PRAXIS-Handbuch der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg finden Sie unter „Qualitätssicherung in der Zahnarztpraxis“ im Kapitel „Arbeitsschutz“ weitergehende Informationen.
	§ 15 SGB VII
	
	

	8.
	Im PRAXIS-Handbuch der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg finden Sie unter „Qualitätssicherung in der Zahnarztpraxis“ im Kapitel „Personal – Schutzgesetze“ weitergehende Informationen.
	JArbSchG

MuSchG
	
	

	9.
	Die Beschäftigten sind über die namentliche Meldepflicht gemäß Infektionsschutzgesetz zu informieren.
	§ 6f. IfSG
	
	

	10.
	Der Zahnarzt hat für die arbeitsmedizinischen Pflichtuntersuchungen der Beschäftigten eine Vorsorgekartei zu führen.
	§ 4 Abs. 3 
ArbMedVV
	
	

	11.
	Der vom Zahnarzt ermächtigte Arbeits- oder Betriebsmediziner hat diesen, nach durchgeführten arbeitsmedizinischen Pflichtuntersuchungen der Beschäftigten, mitzuteilen, ob gegen die geplante Tätigkeit 
gesundheitliche Bedenken bestehen (ggf. eine Empfehlung ausgesprochen). Der Zahnarzt muss von 
diesem Arbeits- oder Betriebsmediziner eine ärztliche Bescheinigung über die Untersuchungsergebnisse der Pflichtuntersuchungen erhalten und diese ärztlichen Bescheinigungen in der Vorsorgekartei der 
Beschäftigten in der Zahnarztpraxis aufbewahren.
	§ 4 Abs. 3 
ArbMedVV
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